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ULRICH H. J. KORTNER

ETHISCHE ASPEKTE DER GENTECHNIK

Zur ethischen Beurteilung der Chancen und Risiken gentechnischer

Verfahren im Bereich der Pflanzen- und Tierzucht sowie

der Lehensmittelerzeugung

Ulrich H. J, Körtner, Dr.theoL, Jahrgang 1957. 1975 - 1980 Studium der
Evangelischen Theologie in Bethel, Münster und Göttingen. 1982 Promoti
on, 1987 Habilitation (Systematische Theologie), beides an der Kirchlichen
Hochschule Bethel. Nach Vikariat und Assistentenzeit 1986 - 1990 Ge

meindepfarrer in Bielefeld. 1990 - 1992 Studienleiter an der Evangeli
schen Akademie Iserlohn. Seit 1992 Ordinarius für Systematische Theolo

gie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Mit
glied des Instituts für Ethik in der Medizin der Universität Wien sowie des
Wissenschaftlichen Ausschusses für Genanalyse und Gentherapie am Men

schen der österreichischen Bundesregierung. Zahlreiche Publikationen.
Buchveröffentlichungen (Auswahl): Bedenken, daß wir sterben müssen.
Sterben und Tod in Theologie und medizinischer Ethik (BsR; 1147), Mün
chen: Beck, 1996; Der unbewältigte Tod. Theologische und ethische Erwä
gungen zum Lebensende in der heutigen Gesellschaft (Angermühler Gesprä
che; 6), Passau 1997; Solange die Erde steht. Schöpfungsglaube in der Risi
kogesellschaft (Mensch - Natur - Technik; 2), Hannover: Lutherisches Ver
lagshaus, 1997.
Zum vorliegenden Beitrag: Während die Gentechnik die Landwirtschaft re
volutioniert und gentechnisch veränderte Lebensmittel den Weg in die Su
permärkte finden, wächst in weiten Teilen der Bevölkerung das Unbehagen
an der neuen Technologie. Die Debatte über die möglichen Chancen und
Risiken der Gentechnik wird zunehmend emotionalisiert. Demgegenüber
möchte der vorliegende Beitrag zu einer Versachlichung der Diskussion
beitragen und erörtert Prinzipen und Maximen, die als Grundlage einer
ethischen Urteilsbildung dienen können.

I. DAS UNBEHAGEN AN DER GENTECHNIK

1. Forderungen nach einem Gentechnikverbot

Neue Technologien bergen Chancen, aber auch Risiken. Einerseits
wecken sie Erwartungen und Hoffnungen, andererseits Skepsis und
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340 Ulrich H. J, Körtner

bisweilen sogar massive Ängste. Das ist auch im Fall der Gentechnik
nicht anders. Während die Anwendung gentechnischer Verfahren in
der Tier- und Pflanzenzucht gerade dabei ist, die ohnehin schon indu

strialisierte Landwirtschaft zu revolutionieren, und während gentech
nisch veränderte Lebensmittel den Weg in die Supermarktregale fin
den, wächst in breiten Teilen der Bevölkerung der Zweifel an ihrem
Nutzen. Die Befürworter der Gentechnik werben für die neuen Pro
dukte mit dem Hinweis auf ihre verbesserte Qualität und niedrigere
Produktionskosten. Umweltschutzorganisationen dagegen warnen vor
unkalkulierbaren Gefahren für die menschliche Gesundheit. Manche
sehen sogar die Gefahr, daß die landwirtschaftliche Nutzung der Gen
technik das gesamte Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen könnte
und fordern ein grundsätzliches Gentechikverbot. So fand beispiels
weise von 7. - 14. April 1997 in Österreich ein Volksbegehren gegen
den Einsatz der Gentechnik statt, das von mehr als 1,226 Millionen
Stimmberechtigten unterzeichnet wurde. Die österreichische Regie
rung sieht sich nun mit folgenden Forderungen konfrontiert: 1. ein ge
setzlich verankertes Verbot der Produktion, des Imports sowie des
Verkaufs gentechnisch veränderter Lebensmittel und Agrarprodukte;
2. das Verbot der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen
(Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen); 3. das gesetzlich verankerte Ver
bot der Patentierung von Lebewesen.

Das österreichische Beispiel veranschaulicht die grundsätzliche Pro
blematik der Gentechnikdebatte. So notwendig einerseits eine fundier
te Technikfolgenabschätzung und eine Intensivierung der öffentlichen
Diskussion über die Nutzung neuer Technologien ist, so bedauerlich
ist es andererseits, wenn die zu beobachtende Emotionalisierung der
Debatte eine differenzierte Urteilsbildung verhindert. Das gilt nicht
zuletzt für die ethische Seite des Problems. Einerseits ist es zu be
grüßen, wenn in der Gentechnikdebatte die Berücksichtigung ethi
scher Gesichtspunkte gefordert wird. Andererseits aber läßt sich beob
achten, daß die öffentliche Diskussion auf fragwürdige Weise morali
siert wird. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Be
rufung auf Ethik und Moral, insbesondere auf eine sogenannte Schöp
fungsethik, nicht der Versachlichung, sondern im Gegenteil der Emo
tionalisierung der unstrittig notwendigen Debatte dient. Nicht wenige
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verwechseln Ethik mit moralischer Entrüstung und eine argumentativ

begründete ethische Urteilsbildung mit der appellativen Formulierung

eines allgemeinen Unbehagens an der Technik oder einer verständli

chen Besorgnis. Demgegenüber möchte der vorliegende Beitrag zu ei

ner Versachlichung der Diskussion beitragen.

2. Zur Zielsetzung der vorliegenden Studie

Da die Nutzung der Gentechnik in der Medizin inzwischen im Grund

satz akzeptiert wird, wollen wir uns im folgenden ausschließlich mit

ethischen Aspekten der Gentechnik im Bereich der Landwirtschaft

und der Lebensmittelerzeugung befassen. Allerdings ist zu bemerken,

daß eine strikte Trennung zwischen medizinischer und außermedizini

scher Nutzung der Gentechnik schon heute nicht möglich ist und künf

tig noch schwieriger werden wird, wenn man nur an die Züchtung
transgener Pflanzen und Tiere zur Erzeugung von pharmazeutischen

Wirkstoffen oder von transgenen Tieren für sogenannte Xenotrans-

plantationen denkt.^ Doch würde uns die Diskussion solcher Methoden
der Medizin von der rein gentechnischen Fragestellung in den Bereich

der medizinischen Ethik führen. Die beispielsweise im Zusammenhang

der Xenotransplantation aufzuwerfenden Fragen bedürfen einer ge

sonderten Erörterung, weil sie sich unabhängig von der Frage stellen,

mit Hilfe welcher technischer Verfahren bzw. Züchtungsmethoden die

Transplantate gewonnen werden.

Der vorliegende Beitrag gelangt zu dem Ergebnis, daß sich ethisch

wohl ein Verbot der Patentierung von Lebewesen, nicht aber ein gene

relles Verbot der landwirtschaftlichen und lebensmitteltechnischen

Nutzung von Gentechnik begründen läßt. Anstelle genereller Verbote

ist aus einer ethischen Sicht, wie sie hier vertreten wird, eine differen

zierte Urteilshildung und fallweise Güterabwägung zu fordern. Dafür

1 Zum gegenwärtigen Forschungsstand auf dem Gebiet der Gentechnik siehe H. G.
GASSEN/K. MINOL (Hg.): Gentechnik (1996); E. HEBERLE-BORS: Herausforderung
Gentechnik (1996). Aus der älteren Diskussion seien genannt: R. FLÖHL (Hg.): Genfor
schung - Fluch oder Segen? (1985); W. KLINGMÜLLER (Hg.): Genforschung im Wider
streit (1986).
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bietet z. B. das 1994 in Österreich in Kraft getretene Gentechnikge-
setz^ (GTG) einen rechtlichen Rahmen. Es formuliert in § 3 eine Reihe
von Prinzipien, die bei der Entscheidung über die Zulässigkeit oder

Unvertretbarkeit gentechnischer Verfahren zu beachten sind. Genannt

werden: 1. das Vorsorgeprinzip, wonach Arbeiten mit gentechnisch

veränderten Organismen und deren Freisetzung in die Umwelt nur

zulässig sind, wenn dadurch nach dem Stand von Wissenschaft und

Technik keine nachteiligen Folgen für die Sicherheit zu erwarten sind;
2. das Zukunftsprinzip, wonach der Forschung auf dem Gebiet der

Gentechnik und der Umsetzung ihrer Ergebnisse unter Beachtung des
Vorsorgeprinzips keine unangemessenen Beschränkungen aufzuerle

gen sind; 3. das Stufenprinzip, wonach die allfällige Freisetzung gen
technisch veränderter Organismen unter ständiger Sicherheitskontrol

le nur schrittweise erfolgen darf; 4. das demokratische Prinzip, wo

nach die Öffentlichkeit in die Vollziehung des Gentechnikgesetzes
gemäß der gesetzlichen Bestimmungen einzubinden ist, um deren In

formation und Mitwirkung sicherzustellen; 5. das ethische Prinzip, wo

nach nicht nur im Bereich der Humanmedizin auf die Wahrung der

Menschenwürde Bedacht zu nehmen, sondern auch der Verantwor

tung des Menschen für Tiere, Pflanzen und das gesamte Ökosystem
Rechnung zu tragen ist. Diese Prinzipien sollen im folgenden unter

ethischen Gesichtspunkten diskutiert werden.^ Und zwar ist zu zeigen,
daß es sich bei den übrigen im österreichischen GTG aufgeführten
Prinzipien, die man wohl treffender als Maximen bezeichnen sollte,

nicht um mit dem ethischen Prinzip konkurrierende Beurteilungskrite
rien handelt, sondern um Grundsätze, die das ethische Prinzip konkre
tisieren.

2 Österreichisches BGBI 158, 12. 7. 1994, Nr. 510. Zur Rechtslage in Deutschland
siehe G. HIRSCH: Gentechnikgesetz (1991). Für den internationalen Vergleich siehe O.
HOHMEYER: Internationale Regulierung (1994).
3 Zum folgenden vgl. auch U. KÖRTNER: Genforschung (1989).
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II. PRINZIPIEN UND MAXIMEN DER BIOETHIK

1. Das Zukunftsprinzip

Wir erörtern zunächst das sogenannte Zukunftsprinzip. Gemeint ist

die ethisch begründbare Verpflichtung zur Zukunftsvorsorge. Auf die

Gentechnik angewandt umfaßt sie zwei grundlegende Zielbestimmun

gen: 1. den Schutz der Gesundheit des Menschen vor direkter und in
direkter Schädigung sowie den Schutz der Umwelt vor schädlichen

Auswirkungen durch gentechnisch veränderte Organismen; 2. die För

derung des Gemeinwohls. Soll der Einsatz der Gentechnik diesem

Zweck dienen, so bedarf es freilich eines rechtlichen Rahmens für de

ren Erforschung, Entwicklung und Nutzung.'^ Sofern nun aufgrund
der in Ländern wie Deutschland oder Österreich geltenden Rechtslage
verantwortungsbewußt und kontrolliert mit der Gentechnik umgegan

gen wird, halte ich ihren Einsatz nicht nur in der Medizin, sondern
auch in der Landwirtschaft und in der Lehensmittelproduktion prinzi

piell für vertretbar. Aufgrund bestehender Risiken ist gleichwohl im
Einzelfall über die zulässigen Grenzen ihrer Nutzung zu entscheiden.

Das gilt freilich nicht nur für die Landwirtschaft und den Lebensmit
telsektor, sondern auch für die pharmazeutische und medizinische An

wendung gentechnischer Methoden, welche nicht allein Gesundheitsri

siken bergen kann, sondern auch die Persönlichkeitsrechte von Patien

ten (z. B. das Recht auf Datenschutz) verletzen oder im Zusammen

hang einer sogenannten prädiktiven Medizin unethischen Tendenzen

der Eugenik Vorschub leisten kann. Davon abgesehen stellt sich das

Problem des vertretbaren Risikos im Bereich der Landwirtschaft,

wenn es um die Freisetzung bzw. Haltung gentechnisch veränderter

Organismen (transgener Pflanzen und Tiere) geht, wie auch im Be

reich der Lebensmittelproduktion, wenn gentechnisch (z. B. mit Hilfe

gentechnisch hergestellter Zusatzstoffe) erzeugte und veränderte Pro
dukte in die Nahrungskette gelangen (sogenannte Novel Food), noch

mals anders als im Bereich der Humanmedizin und der Medikamen
tenherstellung. ̂ Doch ist bei Abwägen des möglichen Nutzens und der

4 Vgl. z. B. im Österreichischen GTG § 1.
5 Ein gesondertes Problem stellt die Verwendung gentechnisch veränderter Futtermit-
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denkbaren Gefahren ein generelles Verbot von Gentechnik im Bereich

der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion - abgesehen von der
Frage seiner politischen Durchsetzbarkeit - m. E. ethisch nicht zu be

gründen.

Umgekehrt läßt sich freilich ebensowenig einer generellen Befür
wortung aller technisch denkbaren Anwendungen von Gentechnik das
Wort reden. Zurückzuweisen ist jedenfalls die Argumentation man
cher Befürworter der Gentechnik, welche geradezu eine Pflicht zur
Anwendung der „grünen Gentechnologie" gegeben sehen, weil angeb
lich nur mit ihrer Hilfe die Ernährung der Weltbevölkerung zu si
chern sei.*^ Solche Argumentationen verkennen die Komplexität des
Hungerproblems und argumentieren ebenso kurzschlüssig wie seiner
zeit die Befürworter der Atomenergie, die deren Notwendigkeit mit
dem steigenden Energiebedarf begründet haben. Im Vordergrund ste
hen vor allem wirtschaftliche Interessen und Verteilungswettkämpfe,
die offen zu benennen und auch sozialethisch wie wirtschaftspolitisch
ernst zu nehmen sind. An sich jedoch steht weder ohne Gentechnik

das Überleben der Menschheit auf dem Spiel, noch läßt sich umge
kehrt nachweisen, daß die „grüne" Gentechnologie das gesamte Leben
auf der Erde gefährde. In der Diskussion ist femer zu beachten, daß
es um die Anwendung der Gentechnik auf Nutztiere und Nutzpflanzen
geht, die immer schon rein menschlichen Zwecken dienstbar gemacht
worden sind. An der gentechnischen Veränderung anderer Lebensfor
men besteht weder ein gesellschaftliches noch ein ökonomisches Inter
esse. Daß durch die Anwendung der Gentechnik die gesamte Biosphä
re auf ähnliche Weise bedroht sein könnte wie durch die Atomtechno
logie, vermag ich beim derzeitigen Kenntnisstand der Forschung nicht
zu erkennen. Sofern die Gentechnik im Bereich der Landwirtschaft
und Lebensmittelindustrie tatsächlich das Wohl der Menschheit för
dert, ohne die Umwelt ernsthaft zu gefährden, scheint mir daher ihre
Anwendung ethisch gmndsätzlich vertretbar. Ob sie dies aber tut, ist
nicht pauschal zu beantworten, sondern muß differenziert beurteilt
werden.

tel in der Tierhaltung (novel feed) dar, über deren Kennzeichnung derzeit in der
EU-Kommission verhandelt wird.

6 Siehe dazu K. HAHLBROCK: Erde (1991); K. M. LEISINGER: Gentechnik für die
Dritte Welt? (1991).
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Ein weiterer Gesichtspunkt tritt hinzu. Wie bei jeder Technikbewer

tung ist nämlich auch im Fall der Gentechnik zwischen Verfahren und
Produkt zu unterscheiden. Entsprechend hat die ethische Urteilsbil

dung nicht nur die Handlungsziele, sondern auch die Handlungswei

sen gentechnischer Anwendungsbereiche zu prüfen. Die Maxime, wo

nach der Zweck die Mittel heiligt, ist unmoralisch.

2. Risiko und Gefahr

Nun ist Gentechnik ein Teilgebiet der Technik überhaupt, ohne die es

keine menschliche Kultur gibt. Menschliches Leben ist kulturelles Le

ben, wobei wir unter Kultur die vom Menschen selbst gestaltete Le

benswelt, d. h. die als anthropomorphes Biotop vom Menschen genutz

te und gestaltete Natur verstehen wollen. Gentechnik ist so besehen ei

ne neue Form von Biotechnologie, die der Mensch seit Jahrtausenden

entwickelt und angewendet hat. Allerdings darf das qualitativ Neue

der Gentechnik nicht heruntergespielt werden.^ Neu gegenüber her
kömmlichen Methoden der Biotechnologie ist, erstens, daß das Genom

von Tieren und Pflanzen noch gezielter als bisher gemäß menschlicher

Zwecksetzung verändert wird und somit der ungerichtete und über

lange Zeiträume verlaufende Prozeß der Evolution zielgerichtet und in

hohem Maße beschleunigt wird. Neu ist, zweitens, daß die natürlichen

Schranken zwischen den Arten in höherem Maße als bisher durchbro

chen werden (transgene Organismen). Neu ist, drittens, die prinzipielle

Ungewißheit der Folgen der neuen Technologien für das regionale und

globale Ökosystem, wobei es freilich zu beachten gilt, daß aufgrund
ko-evolutiver Effekte^ielFdlgqn nicht unbedingt negativ sein müssen,
sondern auch positiv sein könn^.
Das Nicht-Wissen-Können und die mit ihr verbundene Dialektik von

Risiko und Gefahr ist das ethische Grundproblem der Gentechnik.®
Hierdurch wird die Anwendung des Zukunftsprinzips, also der Maxi

me der Daseinsvorsorge und Förderung des Gemeinwohls, enorm er-

7 Vgl. dazu aus theologisclier'STcht T. KOCH: Das Risiko der Verantwortung (1989).
8 Zum ethischen Problem der Risikoabschätzung vgl. auch H. RUH: Ethik und Risiko

(1990).
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7 Vgl. dazu aus theologischer ’ Icht T. KOCH: Das Risiko der Verantwortung (1989).

8 Zum ethischen Problem der Risikoabschätzung vgl. auch H. RUH: Ethik und Risiko
(1990)
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Schwert, wenn nicht überhaupt aporetisch. Mit N. LUHMANN läßt sich

anstelle der herkömmlichen Gegenüberstellung von Risiko und Sicher

heit zwischen Risiko und Gefahr unterscheiden.® Während Gefahren

handlungstranszendente Kontingenzen sind, handelt es sich bei Risi

ken um die Folge menschlicher Handlungen. In seiner kulturellen Ent

wicklung hat sich der Mensch stets darum bemüht, unkalkulierbare,

natürliche Gefahren zu reduzieren und in kalkulierbare Risiken zu

überführen. Doch in der komplexen Gesellschaft können Risiken, die

einzelne Entscheidungsträger einzugehen bereit sind, für andere, die

von ihren Entscheidungen betroffen sind, ohne selbst mitentscheiden

zu können, zu unkalkulierbaren Gefahren werden. Angesichts der

prinzipiellen Unvorhersehbarkeit aller denkbaren Folgen einzelner

Handlungen auf die ferne Zukunft ist nicht nur jedes Handeln, son

dern auch jedes Nicht-Handeln risikoträchtig. Hieraus resultiert der

heute steigende Bedarf an Ethik. Die aus der Komplexität der Risiken

erwachsenden politischen und ökonomischen Konflikte lassen sich

nun aber nicht durch die Ethik in letzter Instanz entscheiden, weil

auch die ethische Urteilsbildung an Grenzen stößt bzw. in Aporien

gerät. So notwendig die ethische Urteilsbildung ist, so wenig kann sie

ausschließen, daß wir unter Umständen das Falsche tun oder unterlas

sen. Dennoch ist es möglich, allgemeine ethische Maximen aufzustel

len, welche für die Urteilsbildung im Bereich der Gentechnik von Be

deutung sind.^®

3. Gentechnik und Güterabwägung

Ethisch legitim ist die allgemeine Zielsetzung, das Wohl des Menschen

zu fördern. Zu diesem Zweck ist es grundsätzlich zu rechtfertigen, die
Qualität von Nutztieren, Nutzpflanzen oder Lebensmitteln zu verbes

sern, d. h. z. B. ihren Ertrag zu steigern, ihre Widerstandskraft gegen
Krankheiten zu erhöhen, ihre Anpassungsfähigkeit an regionale klima

tische oder Bodenverhältnisse zu verbessern. Auch die Senkung des

9 Siehe N. LUHMAhTN: Soziologie des Risikos (1991).
10 Aus der Fülle der inzwischen zum Thema vorliegenden ethischen Literatur sei hier
nur genannt: H. HÜBNER: Verantwortung (1986).
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Verbrauchs an Ressourcen (Energie, Ausgangsmaterial, Wasser und
Chemikalien), die Reduktion des Einsatzes von Chemie in der Land
wirtschaft, sowie die Senkung der Produktionskosten und der Erhalt
der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit sind grundsätzlich zu befür
worten. All diese Effekte können durch den Einsatz von Gentechnik

erzielt werden. Doch kann die Frage, ob und inwiefern diese Effekte
das Gemeinwohl fördern und somit die Nutzung der Gentechnik nicht

nur ökonomisch, sondern auch ethisch vertretbar ist, nur mittels einer
komplexen Güterabwägung beantwortet werden, welche wirtschaftli
che, sozial- und strukturpolitische, gesundheitspolitische und ökologi
sche Gesichtspunkte berücksichtigt.

Nun ist der Begriff des Gemeinwohls ebenso wie der des guten bzw.

des besseren Lebens in hohem Maße unbestimmt. Der Begriff des

Guten ist nicht identisch mit dem Begriff des Nutzens. Kurzfristiger
ökonomischer Nutzen ist noch lange nicht das für den Menschen Gute.

Außerdem darf das Wohl des Menschen nicht auf Kosten der Umwelt

gefördert werden, weil dies nicht nur langfristig das Überleben der
Menschheit gefährdet, sondern auch dem heute in der Ethik vertrete

nen Gedanken der Eigenwertigkeit von Pflanzen und Tieren wider
spricht. Die Förderung des Menschenwohls hat auch das Wohl der
Umwelt zu beachten. Die Einführung der Gentechnik treibt die Indu

strialisierung der Landwirtschaft weiter voran. Mit ihr sind möglicher

weise nicht nur ökologisch, sondern auch sozial negative Folgen ver

bunden. Kritiker der Gentechnik befürchten nicht nur eine Zunahme

der Gefährdung der bestehenden Artenvielfalt und die Zerstörung der
letzten Resourcen an Wildpflanzen, sondern auch die Gefährdung fa

miliärer und mittelständischer Untemehmensstrukturen, wie sie z. B.

gerade in der österreichischen Landwirtschaft bestehen, zugunsten
transnationaler Monopolbildungen. Auch rein sozialethisch läßt sich

die Frage nach dem Wohl des Menschen also nicht pauschal beant
worten. Jede neue Technologie hat Nutznießer und Verlierer. Sie

führt zum Beispiel zu Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur, etwa

im Bereich der Landwirtschaft, und somit auch auf dem Arbeitsmarkt.

Neben der Umweltverträglichkeit ist darum auch die Sozialverträglich-
keit neuer Technologien, in unserem Fall der „grünen" Gentechnik zu
prüfen.
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4. Maximen zur Beurteilung der Gentechnik

Eine erste Maxime zur ethischen Beurteilung der landwirtschaftlichen

und lebensmitteltechnischen Nutzung der Gentechnik ist nun der aus

der Medizin bekannte Grundsatz: „nil nocere" (nicht schaden). Ihm
entspricht das z. B. im österreichischen Gentechnikgesetz genannte
Vorsorgeprinzip. Es bedeutet zunächst, daß die Gesundheitsrisiken zu

evaluieren sind, die entweder für diejenigen bestehen können, die mit

gentechnischen Verfahren umgehen, oder aber - z. B. im Fall der gen
technischen Veränderung von Lebensmitteln - für die Nutzer gentech
nischer Produkte bestehen können. Die Anwendung des Vorsorgeprin
zips kann sich freilich nicht nur auf den Ausschluß von Gesundheits

gefährdungen beschränken. Die Beförderung des Gemeinwohls hat
sich in einem ganz umfassenden Sinne an der Handlungsmaxime des
„nil nocere" zu orientieren.

Eine zweite Maxime besteht darin, daß das menschliche Handeln

und Wirtschaften die Eigenwertigkeit nichtmenschlicher Lebewesen,
und zwar sowohl der Individuen wie der Gattungen zu beachten hat.^^
Allerdings sollte in diesem Zusammenhang nicht vorschnell mit dem

theologischen Begriff der Schöpfung bzw. Geschöpflichkeit argumen
tiert werden. Davon wird noch zu reden sein. Jedenfalls setzt sich in

der ethischen Debatte zunehmend die Einsicht durch, daß nicht nur

dem Menschen, sondern auch anderen Lebewesen in gewissem Maße
eine Selbstzwecklichkeit zuzubilligen ist, so daß über den traditionel

len Tierschutzgedanken auch die Frage von Tierrechten zu erörtern

ist, die über das bloße Recht auf die Vermeidung unnötigen tierischen
Leidens hinausgeht. Wieweit auch im Hinblick auf Pflanzen von einer

Eigenwertigkeit zu sprechen ist, und vollends, wie es um das Prinzip
der Eigenwertigkeit im mikrobiologischen Bereich steht, ist freilich ei
ne umstrittene Frage. Man wird aber argumentieren können, daß die
Erhaltung und Förderung der bestehenden Arten Vielfalt eine Maxime

der Bioethik ist.

11 Einführend siehe den Literaturbericht von H. RUH: Tierrechte (1989). Siehe femer
G. M. TEUTSCH: Mensch und Tier (1987); U. WOLF: Das Tier in der Moral (1990); J.-C.
WOLF: Tierethik (1992).
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Gemäß dem Grundsatz der Eigenwertigkeit nichtmenschlicher Lebe

wesen ist nun die Maxime des „nil nocere" auch auf die von gentech

nischen Manipulationen betroffenen Lebewesen, jedenfalls auf lei

densfähige Tiere anzuwenden. Nicht allein die Gesundheit des Men

schen, sondern auch diejenige der Nutztiere ist zu schützen. Abzuleh

nen sind daher gentechnische Veränderungen vorhandener Tierarten,

wenn der angestrebte Nutzen für den Menschen (z. B. ein höherer

Fleisch- oder Milchertrag) mit Beeinträchtigungen der Gesundheit

oder Lebensqualität der Tiere erkauft wird.

Als dritte Handlungsmaxime läßt sich der Grundsatz der Beweislast

umkehr aufstellen. Die Beweislast für die Förderung des Allgemein

wohls gemäß dem „nil nocere" hat demnach der Veränderer. Nicht

die Skeptiker, sondern die Befürworter neuer Technologie stehen also

unter Begründungszwang. Denn alles Planen und Handeln des Men

schen muß vom Bestehenden oder Gegebenen ausgehen, welches das

geschichtlich bzw. in der Evolution Bewährte ist. Priorität gegenüber

jeder Veränderung hat darum die Achtung und Schonung des Gegebe

nen. Praktisch folgt hieraus, daß die bestehende Artenvielfalt zu

schützen ist und gentechnische Fingriffe in die Umwelt, welche die

Artenvielfalt gefährden, zu unterlassen sind. Allerdings ist der natura

listische Fehlschluß zu vermeiden, wonach aus dem Sein des Beste

henden ein moralisches Sollen abzuleiten wäre. Moralisch ist zwi

schen Faktizität und Geltung zu unterscheiden. Der naturalistische

Fehlschluß widerspricht aber auch der Dynamik der Evolution als ei

nes offenen Prozesses. Man wird daher auch die Züchtung transgener

Pflanzen und Tiere nicht grundsätzlich als ethisch verwerflich beurtei

len können, die Zielsetzungen transgener Züchtungen jedoch in jedem

Einzelfall einer genauen ethischen Prüfung unterziehen müssen. So

ist m. F. beispielsweise die Züchtung ertragreicherer oder in ihren
Eigenschaften verbesserter Pflanzensorten anders zu beurteilen als
diejenige herbizidresistenter Sorten, die Züchtung herbizidresistenter

Pflanzen wiederum anders zu beurteilen als diejenige insektenresi-

stenter Sorten, die Züchtung transgener Tiere für Organtransplantatio-

12 Zur grundsätzlichen Bedeutung dieses Prinzips vgl. O. MARQUARD: Abschied vom
Prinzipiellen (1981), S.17f.
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nen anders als die Züchtung von Tieren, deren transgene Milch für die

Medikamentenproduktion geeignet ist.

5. Bioethik und Schöpfungsglaube

Keine stichhaltige Handlungsmaxime ist allerdings, wie schon ange

deutet wurde, das Argument der Unverfügbarkeit des Lebens, bei wel

chem es sich um eine säkulare Variante des religiösen Schöpfungs
glaubens handelt. So gewiß der Schöpfungsglaube im Sinne der jü
disch-christlichen Tradition eine orientierende Funktion auch für die

Ethik hat, so wenig lassen sich aus ihm unmittelbare Handlungsanwei

sungen ableiten.^^ Im Sinne der biblischen Tradition ist die Schöpfung
der anthropomorphe, d. h. aber kulturell gestaltbare Lebensraum des

Menschen, wie umgekehrt der Mensch Mitgestalter der Schöpfung ist.

Anders gesagt: die biblische Tradition heißt es gut, daß der Mensch

nicht nur Produkt, sondern Faktor der Evolution ist. Wenn sich der

Mensch als Geschöpf Gottes und seine Umwelt als Schöpfung Gottes
versteht, so ist dies von ethischer Relevanz, insofern bei allem Planen

und Handeln des Menschen die Frage nach seinem Wesen und dem

Sinn seines Tuns aufgeworfen wird. Einzelne Handlungszwecke aber
sind vom Sinn der gesamten Lebensführung nochmals zu unterschei

den. Der Schöpfungsglaube ist eine spezifische Antwort auf die Frage
nach dem Sinn menschlicher Lebensführung, nicht aber auf die Frage
nach einzelnen Handlungszwecken.

Bei der Rede von der Unverfügbarkeit des Lebens handelt es sich

nun um die Umkehr des naturalistischen Fehlschlusses, insofern ein

moralischer Appell in die Form einer beschreibenden Aussage geklei
det, eine Sollen-Aussage in die Form einer Seinsaussage gebracht
wird. Doch ist gegen die verdeckte Sollen-Aussage, daß es unmoralisch
sei, über das eigene wie über fremdes Leben zu verfügen, einzuwen
den:

„Wenn es eine Schöpfungsordnung gibt, dann ist es der Verfügungszu
sammenhang. "

13 Zur Haltung der Kirchen siehe z. B. Kirchenamt der EKD (Hg.): Einverständnis mit
der Schöpfung (1991).
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13 Zur Haltung der Kirchen siehe z. B. Kirchenamt der EKD (Hg.): Einverständnis mit
der Schöpfung (1991).
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Unser Leben ist so beschaffen, daß wir ständig über anderes Leben
verfügen müssen. Die Frage lautet daher nicht, ob wir dies tun sollen,
sondern wie wir es ethisch begründet tun können, so daß z. B. nicht
der Zweck die Mittel heiligt und nicht nur die Würde des Menschen,
sondern auch die Eigenwertigkeit z. B. von Tieren geachtet wird.
Die Rede von der Unverfügbarkeit des Lebens hat in der säkularen

Gesellschaft offensichtlich die Funktion, daran zu erinnern, daß der

Mensch eine naturale Basis hat, die er nicht zerstören darf, weil sein

eigenes Leben an sie gebunden ist. Theologisch ist allerdings zu kriti
sieren, wenn die Abhängigkeit des Menschen von der Natur mit jener
von ihr qualitativ verschiedenen schlechthinnigen Abhängigkeit von
Gott verwechselt wird, welche die biblische Rede von der Schöpfung

zum Ausdruck bringt.^^ Sofern aber jeder Mensch, um selbst leben zu
können, über anderes Leben verfügen muß, ist der biblische Schöp

fungsauftrag, über die Schöpfung zu herrschen, sie zu bebauen und
zu bewahren (vgl. Gen 1,27; 2,15), gewissermaßen demokratisiert.
Dem christlichen Schöpfungsglauben entspricht daher grundsätzlich

der Ansatz einer Verantwortungsethik, welche die Verantwortung auf

dem Gebiet der Bioethik als Verantwortung aller Mitglieder der Gesell

schaft begreift und als politische Konsequenz die Forderung nach
größtmöglicher Partizipation aller an den anstehenden Entscheidungs-
prozessen hat.

III. FOLGERUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER GENTECHNIK

UND IHRE BEGRENZUNG

1. Demokratieprinzip

Dem skizzierten Ansatz einer kollektiven Verantwortungsethik ent

spricht das z. B. im österreichischen Gentechnikgesetz formulierte De
mokratieprinzip. Es besagt, daß alle Bürger an Entscheidungen über

14 E. AMELUNG: Verantwortung. In: W. KLINGMÜLLER (Hg.): Genforschung im Wi
derstreit (1986), S. 22.
15 Zur theologischen Unterscheidung von relativer und schlechthinniger Abhängigkeit

siehe vor allem F. SCHLEIERMACHER: Der christliche Glaube (1960), § 4 (S. 23ff.).
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den Einsatz der Gentechnik in höchstmöglichem Maße zu beteiligen
sind. Ethisch vertretbare Lösungen können nur im Sinne einer Dis-

kursethik ausgehandelt werden. Allerdings ist festzustellen, daß die

Verfahrensweisen eines rationalen Diskurses sowohl von Befürwor

tern als auch von Gegnern der Gentechnik immer wieder torpediert
werden. Auch die Rolle der Ethik ist ambivalent. Statt das Verantwor

tungsbewußtsein zu schärfen und zur Besonnenheit anzuhalten, führt

die Einbringung moralischer Argumente nicht selten zur Verhärtung
der Fronten und zur Verschärfung des Konflikts. Moralische Entrü

stung ist nicht mit einem rationalen ethischen Diskurs zu verwechseln.

So wenig es angeht, wenn Befürworter der Gentechnik ökonomische

Interessen verschleiern oder Gefahren verharmlosen, so wenig ist es
zu akzeptieren, wenn Gegner der Gentechnik einen wirklichen Dialog
durch Immunisierungsstrategien verweigern. So sehr die Beweislast

bei der Güter ab wägung zunächst auf Seiten der Befürworter der Gen

technik liegt, so sehr haben sie Anspruch auf eine faire Überprüfung
ihrer Argumente, wozu es gehört, daß auch die Gegenargumente der

Skeptiker einer rationalen und kritischen Prüfung zu unterziehen
sind. In diesem Zusammenhang ist die Rolle der Medien und die in ih

nen, aber auch in der Politik geübte Praxis der Instrumentalisierung
von Experten kritisch zu beleuchten.^®
Dem Demokratieprinzip ist nicht nur durch Partizipationsmöglich

keiten an der politischen Willensbildung, sondern auch durch den
Schutz der Wahlfreiheit des Konsumenten Rechnung zu tragen. Neben
der umfassenden Information aller Bürger über gentechnische Ver
fahren und Anwendungsmöglichkeiten ist eine umfassende Kennzeich
nungspflicht für gentechnische Produkte zu fordern, weil die Wahr
nehmung der demokratisierten Verantwortung für den Umgang mit
dem eigenen wie fremden Leben nicht allein im Bereich der politi
schen Willensbildung, sondern auch in der persönlichen Lebensfüh
rung, d. h. aber auch der Ernährungsweise und den Kaufgewohnhei
ten stattfindet. Prinzipiell muß dem Konsumenten die Entscheidungs
freiheit nicht nur über das Produkt, sondern auch über das zu seiner

Herstellung angewandte Verfahren eingeräumt werden. Wo in der

16 Vgl. H. M. KEPPLINGER u. a.: Gentechnik im Widerstreit (1991).
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Praxis der Lebensmittelerzeugung die zumutbaren Grenzen der Infor

mationspflicht des Produzenten liegen, ist im Einzelnen zu diskutie

ren.

Gemäß dem Demokratieprinzip ist nun auch das schon angesproche

ne Vorsorgeprinzip näher zu bestimmen. Die Maximen der Schadens

vermeidung , der Eigenwertigkeit aller Lebensformen sowie der Be

weislastregel, nach welcher die Beweislast der Veränderer trägt, sind

verantwortungsethisch dahin zu präzisieren, daß nicht nur der einzel

ne Anwender der Gentechnik, sondern auch die Gesellschaft als Gan

zes die Verantwortung für die möglichen Folgen gentechnischer Ver

fahren zu übernehmen hat. Es stellt sich mit anderen Worten das Pro

blem der Umwelthaftung, und zwar keineswegs nur im Bereich der

Gentechnik. Aus dieser allgemeinen Überlegung ist konkret die Forde
rung nach einem Umwelthaftungsgesetz abzuleiten, das analog zur
Haftungsregelung für die Atomtechnologie über die Haftungspflicht

Einzelner oder einer Firma hinaus den Staat für die Umwelthaftung in

die Pflicht nimmt. Nicht nur die allfällige Freisetzung gentechnisch

veränderter Organismen, sondern auch Freisetzungsversuche können

m. E. vor einer gesetzlichen Klärung der Haftungsfragen ethisch nicht
befürwortet werden.

2. Stufenprinzip

Entsprechend der von uns formulierten allgemeinen ethischen Grund

sätze ist nun auch die Frage der ethischen Zulässigkeit der Freisetzung
gentechnisch veränderter Organismen zu diskutieren. Sie ist fallweise
anhand des sogenannten Stufenprinzips zu entscheiden, das dem un

terschiedlichen Risiko von Freisetzungen Rechnung trägt. Zu unter

scheiden ist nämlich zwischen Makroorganismen und Mikroorganis

men sowie zwischen rückholbaren und nicht rückholbaren Lebewe

sen. Im Unterschied zu größeren Nutztieren wie Rindern, Schweinen

oder Schafen sind beispielsweise gentechnisch veränderte Fische oder

Bienen, von Mikroorganismen ganz zu schweigen, nicht rückholbar.
Ferner muß die mögliche Auswirkung der Freisetzung gentechnisch
veränderter Makroorganismen auf das sie umgebende Biotop abgeklärt

werden. So ist fallweise zu überprüfen, welche unerwünschten Verän-
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derungen von herbizid- oder insektizidresistenten Nutzpflanzen bei an
deren Pflanzen oder bei der Bodenflora hervorgerufen werden kön

nen.

Statt eines generellen FreisetzungsVerbotes ist m. E. jedoch umge

kehrt die Intensivierung einer breit angelegten biotechnologischen Ri

sikoforschung zu fordern. Eine umfassende Begleitforschung zur bio

logischen Sicherheit wird allerdings ohne Freisetzungsversuche

grundsätzlich nicht möglich sein. Gemäß dem Stufenprinzip sind
vorab die Risiken solcher Versuche auszuloten. Eine solche Risikoab

schätzung mag fallweise dazu führen, Freisetzungs versuche zu unter
sagen. Die pauschale Behauptung unkalkulierbarer Risiken, mit wel
cher Gegner der Gentechnik nicht allein die Anwendung, sondern

schon jede Risikoforschung zu verhindern versuchen, ist jedoch nach
derzeitigem Kenntnisstand - wie beispielsweise aus dem Abschlußbe
richt der deutschen Enquete-Kommission „Chancen und Risiken der

Gentechnologie" hervorgeht^^ - nicht stichhaltig. Allerdings ist zu for
dern, daß die europäische Risikoforschung umfassender ausgelegt

wird als beispielsweise in den USA, wo bislang die größte Zahl an Frei
setzungsversuchen durchgeführt worden ist. Außerdem ist sicherzu
stellen, daß für jedes einzelne Produkt, insbesondere bei der Freiset

zung gentechnisch veränderter Pflanzen eine getrennte Risikoabschät
zung vorgenommen wird.

Grundsätzlich sollte die Freisetzung von gentechnisch veränderten

Organismen restriktiv gehandhabt werden. Größte Bedenken erheben
sich gegen die Freisetzung gentechnisch veränderter Mikroorganis
men, die etwa im Bereich des Umweltschutzes zum Einsatz kommen

könnten. Hier fehlt es überhaupt an den zur Technikfolgenabschät

zung erforderlichen Grundlagen, da die Mikroflora des Bodens bislang
nur zu einem ganz geringen Teil erforscht ist. Im Lebensmittelsektor

hat sich die Risikoforschung mit möglichen Gefahren für die Gesund

heit der Konsumenten, vor allem mit dem Risiko möglicher Allergene
zu befassen.

17 Vgl. H. MOHR: Angst vor den Folgen (1996).

354 Ulrich H. J. Körtner

derungen von herbizid— oder insektizidresistenten Nutzpþanzen bei an—

deren Pþanzen oder bei der Bodenflora hervorgerufen werden kön-

nen.

Statt eines generellen Freisetzungsverbotes ist m. E. jedoch umge—
kehrt die Intensivierung einer breit angelegten biotechnologischen Ri—

sikoforschung zu fordern. Eine umfassende Begleitforschung zur bio-

logischen Sicherheit wird allerdings ohne Freisetzungsversuche
grundsätzlich nicht möglich sein. Gemäß dem Stufenprinzip sind

vorab die Risiken solcher Versuche auszuloten. Eine solche Risikoab-
schätzung mag fallweise dazu führen, Freisetzungsversuche zu unter-

sagen. Die pauschale Behauptung unkalkulierbarer Risiken, mit wel-

cher Gegner der Gentechnik nicht allein die Anwendung, sondern

schon jede Risikoforschung zu verhindern versuchen, ist jedoch nach

derzeitigem Kenntnisstand — wie beispielsweise aus dem Abschlußbe—

richt der deutschen Enquete-Kommission „Chancen und Risiken der

Gentechnologie“ hervorgeht17 — nicht stichhaltig. Allerdings ist zu for-

dern, daß die europäische Risikoforschung umfassender ausgelegt

wird als beispielsweise in den USA, wo bislang die größte Zahl an Frei—
setzungsversuchen durchgeführt worden ist. Außerdem ist sicherzu-

stellen, daß für jedes einzelne Produkt, insbesondere bei der Freiset-

zung gentechnisch veränderter Pflanzen eine getrennte Risikoabschät-

zung vorgenommen wird.

Grundsätzlich sollte die Freisetzung von gentechnisch veränderten

Organismen restriktiv gehandhabt werden. Größte Bedenken erheben
sich gegen die Freisetzung gentechnisch veränderter Mikroorganis-
men, die etwa im Bereich des Umweltschutzes zum Einsatz kommen

könnten. Hier fehlt es überhaupt an den zur Technikfolgenabschät-

zung erforderlichen Grundlagen, da die Mikroflora des Bodens bislang

nur zu einem ganz geringen Teil erforscht ist. Im Lebensmittelsektor

hat sich die Risikoforschung mit möglichen Gefahren für die Gesund-

heit der Konsumenten, vor allem mit dem Risiko möglicher Allergene
zu befassen.

17 Vgl. H. MOHR: Angst vor den Folgen (1996).



Ethische Aspekte der Gentechnik 355

3. Gentechnik und biologischer Landbau

Sowenig nach allem, was bislang dargelegt wurde, ein generelles Gen
technikverbot in der Landwirtschaft und im Lebensmittelsektor zu

rechtfertigen ist, sowenig kann die einseitige Förderung der Gentech

nik befürwortet werden. Entsprechend der bisherigen Überlegungen
zur Schadensvermeidung, zur Beweislast des Veränderers und zur

Achtung und Schonung des Gegebenen sind auch alternative Technolo

gien und Produktionsweisen, insbesondere der biologische bzw. ökolo

gische Landbau zu fördern. Sein Anteil an der österreichischen Land

wirtschaft ist mit 8% erfreulich hoch. So sehr die Förderung unter

schiedlicher Bewirtschaftungsformen auch ökologisch begründet sein

mag, handelt es sich bei der Förderung des ökologischen Landbaus je

doch nicht allein um eine bioethische, sondern in erheblichem Maße

um eine sozialethische bzw. ordnungspolitische Frage. Wirt

schaftsethische und bioethische Fragen müssen zwar in ihrem Zusam

menhang bedacht, zunächst aber unterschieden werden. Die verschie

denen Ebenen der ethischen und politischen Diskussion sollten daher

in der öffentlichen Debatte nicht ständig vermengt werden. Jede neue

Technologie führt zu sozialen Veränderungen, die es ethisch und sozi

alpolitisch zu beurteilen gilt. Dies ist jedoch kein Spezifikum der Gen

technik. So wünschenswert der Ausbau des ökologischen Landbaus

sein mag - sei es aus ökologischen, sei es aus marktstrategischen

Gründen -, so wenig ist diesem Ziel mit vorgeschobenen Argumenten

gegen die Gentechnik als solche gedient.

IV. ZUR FRAGE DER PATENTIERUNG

GENTECHNISCHER ERFINDUNGEN

Bestehen unter den genannten Voraussetzungen keine prinzipiellen

ethischen Bedenken gegen die begrenzte Anwendung gentechnischer

Verfahren im Bereich der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelpro
duktion, so stellt die Frage des Rechtsschutzes für gentechnische Er
findungen ein gesondertes Problem dar. Für die ethische Diskussion

ist es wichtig, sich das Wesen des Patentrechts zu vergegenwärtigen.
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Das Patent ist ein Rechtsinstmment zum Schütze geistigen Eigentums.
Es begründet jedoch nicht Eigentum am Gegenstand des Patentes, son
dern umfaßt das Ausschließungs- und Verbietungsrecht gegenüber
Dritten. Der Erwerb eines Patents umfaßt also nicht ein positives Be
sitz- oder Nutzungsrecht, sondern ein negatives Ausschließungsrecht,
welches Dritten die Nutzung der patentierten Erfindung untersagt
oder nur gegen Entrichtung einer Gebühr gestattet. So sehr nun bei
der Anwendung des Patentrechtes auf gentechnische Erfindungen spe
zifische ethische Probleme entstehen - und zwar bioethische wie wirt

schaftsethische -, so wenig kann dem Patentrecht die Aufgabe zuge
mutet werden, selbst die ethischen Grenzen der Patentierung zu zie
hen.

Juristisch wie ethisch unstrittig ist der Patentschutz für gentechni
sche Verfahren, wozu auch die Patentierung von für das jeweilige
Verfahren benötigten gentechnisch veränderten Mikroorganismen
oder von Gensequenzen gehören kann (vgl. das Budapester Abkom
men von 1977). Problematisch ist jedoch, daß die Entwicklung auf
dem Gebiet der Gentechnik die Grenze zwischen Mikrobiologie und
Makrobiologie immer mehr durchlöchert.

Ethische Einwände sind m. E. gegen die in den USA praktizierte und
in der Europäischen Union angestrebte Ausweitung des Patentrechts
auf Makroorganismen, also auf Tiere und Pflanzen einschließlich de

ren Nachkommen bzw. ihres Saatgutes zu erheben.^® Grundsätzlich

wird man einräumen müssen, daß mit der Patentierung transgener
Organismen kein Eigentum an Leben begründet wird. Zu fragen ist
aber, ob nicht die patentrechtliche Erklärung transgener Pflanzen und
Tiere zu menschlichen Erfindungen deren Würde verletzt, die nicht
nur im Christentum, sondern auch in dem von ihm geprägten europä
ischen Kulturkreis vorausgesetzt wird. Wenn, wie es z. B. der Entwurf
zur EU-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Er
findungen vorsieht, weder der Mensch einschließlich seiner Bestand
teile im natürlichen Zustand noch Pflanzensorten und Tierrassen pa
tentierbar sein sollen, ist doch zu fragen, mit welchem Recht ein ein-

18 Vgl. dazu die Beiträge von Chr. THEN: Von Menschen und Mäusen (1996); R. HEN
NIG: Christen (1996); R. LASSEK: Transgene Kirchenmäuse (1996). Anders' dagegen
z. B. E. HEBERLE-BORS: Herausforderung Gentechnik (1996), S. SOSff.
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oder nur gegen Entrichtung einer Gebühr gestattet. So sehr nun bei
der Anwendung des Patentrechtes auf gentechnische Erfindungen spe—
zifische ethische Probleme entstehen — und zwar bioethische wie wirt—
schaftsethische —, so wenig kann dem Patentrecht die Aufgabe zuge-
mutet werden, selbst die ethischen Grenzen der Patentierung zu zie-
hen.

Juristisch wie ethisch unstrittig ist der Patentschutz für gentechni-
sche Verfahren, wozu auch die Patentierung von für das jeweilige
Verfahren benötigten gentechnisch veränderten Mikroorganismen
oder von Gensequenzen gehören kann (vgl. das Budapester Abkom-
men von 1977). Problematisch ist jedoch, daß die Entwicklung auf
dem Gebiet der Gentechnik die Grenze zwischen Mikrobiologie und
Makrobiologie immer mehr durchlöchert.

Ethische Einwände sind m. E. gegen die in den USA praktizierte und
in der Europäischen Union angestrebte Ausweitung des Patentrechts
auf Makroorganismen, also auf Tiere und Pflanzen einschließlich de—
ren Nachkommen bzw. ihres Saatgutes zu erheben.18 Grundsätzlich
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zelnes Tier oder eine einzelne Pflanze zur menschlichen Erfindung er

klärt werden darf. Berücksichtigt man deren Reproduktionsfähigkeit,

so wird durch deren Nachzüchtung die zunächst getroffene Unter

scheidung von Sorten bzw. Rassen und Individuen hinfällig. M. E.

sind gentechnische Veränderungen des tierischen oder pflanzlichen
Genoms als Manipulation an vom Menschen als solchen nicht erfun

denen Lebewesen zu betrachten. M. E. wird auch die Würde von

Pflanzen und Tieren verletzt, wenn man sie entsprechend der Logik

des Patentrechtes als „biologisches Material" bezeichnet. Anders ge

sagt ist es semantisch fragwürdig, wenn der Begriff des biologischen

Materials sowohl auf einzelne Gene oder Gensequenzen, d. h. auf Be

standteile von Lebewesen als auch auf Lehewesen als ganze angewen

det wird. Unethisch ist in jedem Fall die patentrechtliche Privilegie-

rung von Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von
Tieren, welche eben diesen Leiden verursachen, die weder einen we

sentlichen humanmedizinischen Nutzen noch einen Nutzen für das be

troffene Tier haben.
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Politisches Handeln im Verständnis von Neuzeit und Moderne gewinnt

einen technischen Charakter: Die politischen Institutionen und die in

ihr agierenden Menschen beherrschen und gestalten durch ein kluges
Kalkül und durch stringentes Verhalten das soziale Feld. Durch politi

sches Handeln rückt eine Zukunft näher, in der die schwersten

menschheitlichen Probleme des Hungers, der Armut, der Krankheit

und der Einsamkeit überwunden sein werden.

Ein solches Denken beseelt noch immer den ökonomischen Liberalis

mus. Die Politik muß das Feld des privaten ökonomischen Handelns

von Hemmnissen befreien: dann wird sich die bessere Welt beinahe

von selbst einstellen - wahrscheinlich die naivste Erwartung in der
Menschheitsgeschichte. Oder man denke an J.-J. ROUSSEAUs Gemein
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meininteresse bestimmt und realisiert.^ Der Konservatismus gestaltet
Politik und Gesellschaft gemäß der traditionellen Ordnung, die zu
meist durch religiöse Sitten geprägt wird: die Illusion vom goldenen
Zeitalter oder die naive Vorstellung, daß die Alten besser handelten als

die Jungen bzw. daß Handeln gemäß der Tradition naturgemäß ein
Vorteil wäre.

Der Marxismus begreift dagegen das Proletariat als handelndes hi

storisches Subjekt, das der Menschheitsgeschichte eine fundamentale

Wendung verleiht. Selbst das ökologische Denken plädiert für eine zi

vilisatorische Umkehr, die dem politischen Handeln die Einflußmög
lichkeit unterstellt, das allgemeine Menschheitsinteresse, die Bestands

wahrung der Menschheit und den Erhalt der natürlichen Lebensbedin

gungen auf diesem Planeten, durchzusetzen.^ Im traditionellen politi
schen Denken verlängert sich derart das neuzeitliche rationale Hand

lungsverständnis, das in Form des Marxismus die erste Hälfte des 20.

Jahrhunderts und in Form der Ökologie dessen zweite Hälfte tiefgrei
fend geprägt hat. Beide Strömungen des Gegenwartsdenkens reagieren
auf die sozialen Zerfallserscheinungen, die entweder zu Lasten der Ar

men oder zu Lasten der Natur das soziale Band aufzulösen drohen.

Beide Richtungen wollen diesen Auflösungserscheinungen entgegen
treten und eine neue soziale Einheit herstellen, gleichgültig ob sich
diese am Proletariat oder am Raumschiff Erde orientiert. Sie unter

stellen weiterhin die Möglichkeit einer solchen Einheit wie die Mög
lichkeit, das politische Handeln an der Logik dieser Einheit, also an

der Vernunft, zu orientieren und es derart auch durchzusetzen. Gera

de im ökologischen Denken realisiert sich am Ende des Jahrhundert

eine neue Einheitsbemühung angesichts einer Gegenwart, in der die
traditionellen politischen Orientierungen von Links und Rechts, Volk

und Klasse, Institution und Tradition fragwürdig geworden sind. Inso
fern stellt die politische Ökologie die fortgeschrittenste Variante des
abendländischen politischen Denkens dar, das an den traditionellen

metaphysischen Orientierungen gegen die aktuellen Pluralisierung-
stendenzen und kulturellen Auflösungserscheinungen festhält.^

1 J.-J. ROUSSEAU: Vom Gesellschaftsvertrag (1762/1977), S. 88.
2 H. JONAS: Das Prinzip Verantwortung (1979), S. 80.
3 F. C. MAYER-TASCH: Aus dem Wörterbuch der Politischen Ökologie (1985), S. 28f.
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1. Die Krise des politischen Handelns

Dagegen formulieren sich seit dem letzten Jahrhundert zunehmende
Zweifel an der Handlungsmächtigkeit des Menschen. F. NIETZSCHE

setzt an die Stelle der Vernunft den Willen zur Macht als Triebfeder

jedes Handelns und hinterfragt damit den Begriff des Handelns als

solchen, jedenfalls soweit er aus der Rationalität heraus zu bestimmen

ist. Th. W. ADORNO verabschiedet die politische Praxis, da sie noto

risch durch Ideologien verstellt ist. Aus ihr heraus öffnet sich kein

Weg mehr in eine befreite Menschheit und in eine Zukunft ohne Lei

den.

Politisches Handeln kann sich auch für Max WEBER nicht mehr

ethisch absichern. Es muß zweckrational auf seine Folgen achten. Soll

diese Trennung von Politik und Wissenschaft bei WEBER das politi

sche Handeln wissenschaftlich fundamentieren, ohne der Wissen

schaft ein Mitspracherecht in der Politik zu gestatten, so verschärft

der amerikanische Pragmatismus diese Trennung durch die Hinterfra-

gung wissenschaftlicher Objektivität, um das politische Handeln von

den Wissenschaften unabhängig zu machen. Denn wenn gemeinsame

Werte sowenig wie wissenschaftliche Einsichten das soziale Band absi

chern können, bleibt nur eine gemeinsame politische Praxis jenseits

von Wissenschaft und Ethik.

Aus dem amerikanischen Pragmatismus ergibt sich denn auch die

neueste Restabilierungsbemühung des politischen Denkens, die paral

lel zum ökologischen Denken in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun

derts die zerfallende soziale Einheit wiederherstellen will, und zwar

ebenfalls im Rückgriff auf die aristotelische Metaphysik, allerdings
eingedenk, daß soziale Pluralität kaum noch hintergehbar sein wird.

Im Kommunitarismus begegnen sich die beiden Hauptströmungen der
politischen Philosophie der Gegenwart, diejenige, die am Primat der

sozialen Einheit festhält und jene, die diesem gegenüber die zeitgenös
sischen Pluralisierungstendenzen positiv begreift.

Denn für die neuere europäische politische Philosophie erfaßt der

Prozeß der Pluralisierung das politische Handeln selbst, was weder

4 J. DEWEY: Die Erneuerung der Philosophie (1989), S. 207.

Politik und Hermeneutik 363

1. Die Krise des politischen Handelns

Dagegen formulieren sich seit dem letzten Jahrhundert zunehmende
Zweifel an der Handlungsmächtigkeit des Menschen. F. NIETZSCHE

setzt an die Stelle der Vernunft den Willen zur Macht als Triebfeder
jedes Handelns und hinterfragt damit den Begriff des Handelns als
solchen, jedenfalls soweit er aus der Rationalität heraus zu bestimmen

ist. Th. W. ADORNO verabschiedet die politische Praxis, da sie noto-

risch durch Ideologien verstellt ist. Aus ihr heraus Öffnet sich kein
Weg mehr in eine befreite Menschheit und in eine Zukunft ohne Lei-
den.

Politisches Handeln kann sich auch für Max WEBER nicht mehr
ethisch absichern. Es muß zweckrational auf seine Folgen achten. Soll
diese Trennung von Politik und Wissenschaft bei WEBER das politi-

sche Handeln wissenschaftlich fundamentieren, ohne der Wissen-

schaft ein Mitspracherecht in der Politik zu gestatten, so verschärft
der amerikanische Pragmatismus diese Trennung durch die Hinterfra—
gung wissenschaftlicher Objektivität, um das politische Handeln von
den Wissenschaften unabhängig zu machen. Denn wenn gemeinsame
Werte sowenig wie wissenschaftliche Einsichten das soziale Band absi-
chern können, bleibt nur eine gemeinsame politische Praxis jenseits
von Wissenschaft und Ethik.4

Aus dem amerikanischen Pragmatismus ergibt sich denn auch die
neueste Restabilierungsbemühung des politischen Denkens, die paral-
lel zum ökologischen Denken in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun—
derts die zerfallende soziale Einheit wiederherstellen will, und zwar
ebenfalls im Rückgriff auf die aristotelische Metaphysik, allerdings
eingedenk, daß soziale Pluralität kaum noch hintergehbar sein wird.
Im Kommunitarismus begegnen sich die beiden Hauptströmungen der
politischen Philosophie der Gegenwart, diejenige, die am Primat der

sozialen Einheit festhält und jene, die diesem gegenüber die zeitgenös—
sischen Pluralisierungstendenzen positiv begreift.

Denn für die neuere europäische politische Philosophie erfaßt der

Prozeß der Pluralisierung das politische Handeln selbst, was weder

4 J. DEWEY: Die Erneuerung der Philosophie (1989), S. 207.



364 Hans-Martin Schönherr-Mann

ein charismatischer Führer im Sinne Max WEBERs noch der Dezisio

nismus ä la Carl SCHMITT oder Jean-Paul SARTRE noch ein gesunder

Menschenverstand im Sinne des Kommunitarismus verhindern kön

nen. Stattdessen konstituiert das Politische als zu tolerierender Kon

flikt das soziale Band: die fortschreitende Säkularisation des Politi

schen.

Für Emmanuel LEVINAS entspringt das soziale Band der Pluralisie-

rung ethischer Ansprüche, die vom Individuum ausgehen und in ihm

ihren Ausgangspunkt nehmen: Das Individuum als verantwortliches,

nicht als egoistisches Wesen konstituiert die politische Gemeinschaft,

nicht umgekehrt - ein Prozeß, bei dem politisches Handeln höchstens

beiherspielt, hat es sich schließlich historisch als weitgehend verant

wortungslos verraten.'" Gerechtigkeit kann sich für J. DERRIDA nur
als ursprünglicher, dekonstruktiver Anspruch darstellen, einem Men

schen, bzw. einer Sache in ihrer Einzigartigkeit und in ihrem Ereig

nischarakter, nicht in ihrer Gleichheit und Allgemeinheit gerecht zu
werden. Für Jean-Francois LYOTARD ist die Politik nicht Leitungszen
trum der Gesellschaft, sondern der Ort des Widerstreits, an dem die

verschiedenen sozialen Interessen aufeinanderprallen. Jede Vermitt
lungsbemühung scheitert aber daran, den zu vermittelnden Parteien

wirklich gerecht zu werden. Politik und Recht stellen keine Metadis-

kurse dar, sondern sind selbst Teile der vielen verschiedenen sozialen

Diskurse, deren Streit jedenfalls nicht methodisch und rational gelöst
werden kann.®

2. Politisches als soziales Handeln

Einen veränderten Handlungsbegriff, der die Fragwürdigkeit des Han
delns reflektiert und trotzdem das Handeln nicht völlig verabschieden
will, entwickelt Hannah ARENDT in ihrem Buch Vita activa oder Vom

tätigen Leben. Das menschliche Handeln im Allgemeinen, so ARENDT,
richtet sich in vielfältiger Weise an die Mitwelt und ist von dieser ab

hängig, folglich kontextabhängig. Der Handelnde bewegt sich jedoch

5 E. LEVINAS: Totalität und Unendlichkeit (1987), S. 290.

6 J. F. LYOTARD: Der Widerstreit (1987), S. 299.
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immer unter Menschen, die ebenfalls handeln, auf den Handelnden
ihrerseits einwirken. Jede Handlung stiftet daher eine unübersehbare
Kettenreaktion von Wirkungen und Reaktionen. Eine Begrenzung der
Handlungsfolgen ist aus dem Handeln selbst heraus nicht möglich, so
daß sich allein durch das Handeln ein Zusammenleben niemals zu sta

bilisieren vermag. Letzteres bliebe einem unüberschaubaren Wechsel
spiel von Handlungen mit nicht beherrschbaren Folgen ausgeliefert.
Gewohnheiten alleine aus dem Handeln heraus, so ARENDT, könnten

sich kaum bilden. Das soziale Zusammenleben bliebe unübersichtlich

und unvorhersehbar. In dieser Handlungsstruktur gründet für

ARENDT die Pluralität. Umgekehrt wäre ohne diese plurale Diffusion

Handeln nicht möglich.

Von Anfang an versucht der Mensch notgedrungen, die oszillierende

Bewegung des Handelns zu kontrollieren und zu kanalisieren, der Plu
ralität entgegenzuwirken: z. B. durch Zäune, durch Grenzen und
durch Gesetze. Institutionen, Sitten und Gebräuche versuchen in die

ses unüberschaubare Handlungschaos Ordnung und Verläßlichkeit
hineinzubringen. Nach ARENDT sollte die antike Polis das Handeln ob

seiner unabsehbaren Folgen in kontrollierbare Bahnen lenken, es

durch Gewohnheiten, Orientierungen und Ordnungen in seinen Wir

kungen begrenzen. Die Polis ist nicht einfach Produkt eines politi
schen Handelns. Vielmehr stellt sie den Rahmen des Handelns dar

und schafft dadurch die Möglichkeit, das Handeln in eine zweckorien

tierte Struktur einzubinden, es als teleologisches Handeln - und somit

als Handeln im klassischen philosophischen Verständnis - möglich zu

machen. Insofern ist Handeln, das die moderne SozialWissenschaft als

primär sozial ausweist, seinem Charakter nach, so ARENDT, ursprüng
lich und wesenhaft politisch.^ Durch die politische Ordnung bzw.
durch das geordnete politische Handeln entsteht die Möglichkeit zu ei

nem strukturierten und nicht völlig unübersehbaren sozialen Handeln.

Handeln ist primär politisches Handeln, dem die soziale Dimension

erst entspringt.

Das Handeln in seiner Dynamik betrachtet jenseits der Schranken,

die es stabilisieren sollen, steht im öffentlichen Raum, bringt diesen
dadurch erst hervor, aus dem heraus das Handeln seine Orientierung

7 H. ARENDT: Vita activa (1987), S. ISOf.
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gewinnt. Zum politischen Handeln bzw. zur Konstitution der Polis ist

natürlich Macht nötig, die sich im miteinander Handeln ergibt, die in
diesem Handlungsraum entsteht und durch dessen Ordnung ihre Rich
tung erhält. In der PERIKLES-Gestalt des THUKYDIDES herrscht noch

das Vertrauen auf die sich selbst haltende dynamische Macht des Han

delns, und damit auf die mächtige Größe des Politischen als solchem,

die noch aus sich selbst heraus das Sittliche schafft und dem Staat

Halt verleiht, wenn dies auch ein Halt ist, der mit der Person des Han

delnden und dessen Handeln selbst erlischt.

Wenn ARENDT die Dynamik des Handelns betont und damit die Insta

bilität der Verhältnisse, die durch das Handeln konstituiert werden, so

ist das eine Einsicht, die in der Frühzeit des abendländischen Denkens

ansatzweise vorhanden war. ARISTOTELES bestimmt die richtige Mit

te, die es bei jeder Tugend zu treffen gilt, als spezifisch erfahrungs-
und situationsabhängig. Sie läßt sich nicht mathematisch berechnen.

Trotzdem bleibt das Handeln für ARISTOTELES eine Frage der richti

gen Einsicht in die Welt und in die jeweils angemessenen Tugenden.®
Prinzipiell Fragwürdiges und Instabiles gibt es nicht, wenn man Ver

nunft und Tugenden richtig entfaltet. Knapp 2000 Jahre wird das

abendländische Denken brauchen, um den Zweifel an der Möglichkeit
des politischen Handelns zum ersten Mal bei N. MACHIAVELLI richtig
zu entfalten, lange bevor Max WEBER seine Grenzen ziehen wird und

der Dekonstruktivismus das politische Handeln dem Ereignis anheim
gibt.

3. Die hermeneutische Wende der praktischen Philosophie

Vor diesem Hintergrund kann sich Politik nur noch nebenbei aus dem

Handeln heraus bestimmen. Sie ist nur noch en passant soziale Len

kungsinstanz. Vor allem für die neuere europäische Philosophie ist
der Pluralisierungsprozeß nicht mehr rückgängig zu machen. Stattdes

sen muß man sich mit ihm einrichten. Ja, im Grunde kann es politisch
nur darum gehen, das soziale Band in dieser Pluralität einzurichten,

also den verschiedenen Lehensformen zu ihrem besonderen Recht zu

8 ARISTOTELES: Die Nikomachische Ethik (1972), S. 91.
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8 ARISTOTELES: Die Nikomachische Ethik (1972), S. 91.
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verhelfen. Das aber stellt an die erste Stelle des politischen Gesche

hens das Verständnis des anderen Menschen, das Mitleiden mit der

Umwelt, während das politische Handeln in den Hintergrund tritt.

Jenseits postmodemer Diskurse von der Politik als Widerstreit plura

ler Interessen oder dekonstruktiver Spuren der Gerechtigkeit öffnet

sich somit eine dritte Perspektive, welche die Wende der Ethik am En

de des 20. Jahrhunderts vollenden könnte.

Es handelt sich um eine hermeneutische Wende der praktischen Philo

sophie, die tief in die politische Theorie hineinreicht und die dadurch

der Politik einen neuen Horizont anweist, der die postmoderne Zer

falls- und Pluralisierungsthematik überschreitet, ohne in das traditio

nelle metaphysische Einheitsdenken zurückzukehren. Im wohl in die

sem Sinne gelungensten Anschluß an M. HEIDEGGER, ein Anschluß,

der HEIDEGGER nicht wie weite Teile der Heidegger-Rezeption bloß

ethisch reduziert oder nur postmodem umschreibt, plädiert Manfred

RIEDEL programmatisch Für eine zweite Philosophie, die an den Denk

weg HEIDEGGERS anschließt. Nach RIEDEL sucht HEIDEGGER von

vornherein nach einer „anderen Philosophie". Diese Bemühung grenzt

RIEDEL als eine zweite gegenüber Edmund HUSSERLs phänomenologi-

schem Ansatz einer ersten Philosophie ab. Diese zweite beruft sich da

bei auf die Unterscheidung von erster und zweiter Natur, die ARISTO

TELES als Physis und Ethos, G. W. F. HEGEL als äußere Natur und Sy

stem des Rechts formuliert.^

Die zweite Philosophie dreht nicht nur wie LEVINAS und DERRIDA

das Verhältnis von theoretischer und praktischer Philosophie um. Im

Sinne ARISTOTELES' folgt die Ethik noch aus der Ontologie: Die Polis

ergibt den Orientierungsrahmen der Tugend (1). Die postmodeme

Wende begreift die Ethik dagegen als erste Philosophie, die der theore

tischen vorausgeht: Die Frage der Gerechtigkeit entwirft das menschli

che Verhältnis zur Welt, steckt somit auch die Möglichkeiten der Welt

erkenntnis ab (2). Im Rückgriff auf PARMENIDES sucht HEIDEGGER

nun wieder nach einer Einheit von Ethik und Ontologie, an die RIE

DELS zweite Philosophie anschließt (3). Das Sein erschließt sich nach

HEIDEGGER aus dem Denken heraus. Beide gehören für PARMENIDES

zusammen. Denken heißt dabei jedoch nicht wie im neuzeitlichen Sin-

9 M. RIEDEL: Für eine zweite Philosophie (1988), S. 206f.
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ne vornehmlich logisches Denken, sondern Achten auf das, was dem

Menschen begegnet.

Dieses Achten impliziert dabei einerseits die Achtung und somit eine

ethische Perspektive. Andererseits ist das Denken eng mit dem Ver

nehmen verbunden und das heißt mit der Sprache. Die Sprache ver

steht HEIDEGGER dabei wiederum nicht im Sinne der modernen

Sprachphilosophie als ein Instrument in der Hand des Menschen, son

dern als den Ort, an dem sich der Mensch aufhält, als sein Ethos, das

den Menschen erst zum Menschen macht. Die Sprache spricht und der

Mensch muß allererst vernehmen, was sie ihm sagt." Er muß, so RIE
DEL, auf die Sprache hören, womit sich eine ebenfalls weitgehend ver

lorengegangene und eben wenig beachtete, akroamatische Dimension

der Sprache anzeigt, in der sich gleichfalls Ethik und Ontologie als

Hermeneutik verbinden. Denn Sprache wird zu allererst gehört und

dann erst gesprochen, bzw. dem Sprechen liegt ein Hören zugrunde,

das in einer niedergehenden Gesprächskultur, in der eher geschrie

ben, vorgetragen und gesendet wird, eine immer geringere Rolle
spielt.

Mit dem Niedergang des Gesprächs wie des Hörens zeigt sich aber
der Verlust eines lebendigen Verstehens an, das nur in der Begegnung
stattfindet und das in der Politik seit langem eine immer geringere Rol
le spielt. Wenn aber die rationalen handlungsmächtigen Konzeptionen
der Politik niedergehen, wenn Politik im Grunde ihren inneren Sinn

verliert, könnte diese akroamatische Dimension des Verstehens der

Politik eine andere Perspektive anweisen, in der Ethik und Ontologie
wieder zusammengehören, weil sich im Vernehmen eben Achtung ge
genüber dem Gehörten mit der Beachtung dessen, worüber das Gehör

te spricht, verbindet. Wenn Politik zum Ort des Widerstreits bzw. des

Kampfes der Machtwillen gegeneinander depraviert, könnte das leben

dige Verstehen von jener Dimension des Politischen künden, die in
diesem Kampf doch Menschlichkeit bezeugt, wenn rationale Hand
lungskonzeptionen versagen.

10 M. HEIDEGER: Was heißt Denken? (1954), S. 110.
11 M. HEIDEGGER: Unterwegs zur Sprache (1959), 254.
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4. Das Andere der zweiten Philosophie

Diese Perspektive eines akroamatisch orientierten Neuanfangs der

Philosophie eröffnet sich nach RIEDEL nicht erst am Ende des Jahr

hunderts, sondern bereits in dessen erster Hälfte, nämlich bei Emst

BLOCK. Dessen Seinserfahrung, so RIEDEL, weist über die bloß selbst

reflexive erste Philosophie hinaus, die von PLATON bis HEGEL das

Sein begrifflich zu erfassen und zu beherrschen trachtet, obwohl

BLOCH von dieser Neigung zur Herrschaft nicht völlig frei sein kann.

Für BLOCH wird die moderne Seinserfahrung jedoch dem Staunen

nicht gerecht, das dem Angesicht der Natur wie dem des Menschen

entspringt und von deren Andersheit kündet. Das System der Wissen

schaft hält sich nicht bei dieser Frage auf, die sie höchstens als eine

Paradoxie abtut. Für BLOCLI dagegen hat das Wissen ihr Nichtwissen

unmittelbar bei sich. Der Mensch selbst ist eine nicht formulierbare

Frage, die wie HEIDEGGERS Seinsfrage den Anspruch erhebt, gefragt

zu werden, ohne daß eine Antwort zu geben wäre. Der Mensch muß

sich dunkel bleiben, weil er sich nicht in seinem Wissen erschöpft und

man ihm auch keine Antwort auf die Frage nach sich selbst geben

kann.^^ Eine derartige Frage weist eine Wahrheit an, die RIEDEL als
,zweite Wahrheit' bezeichnet, indem in ihr das Bloch'sche Verständnis

von Heimat kulminiert, einem Ort, der keine primäre Seinsbestim

mung zuläßt, als Paradox jedoch den Ort der Menschlichkeit bzw. ei

ner zukünftigen Menschheit verkörpert, die vom Traum einer glückli

chen Kindheit zehrt.^^ Mit dem Wort „Heimat" endet BLOCHs dreibän
diges Hauptwerk: Das Prinzip Hoffnung.

Die zweite Philosophie beschäftigt sich nicht mehr ausschließlich

mit dem Menschen wie die erste, bis heute praktizierte, Philosophie,
die alles Anderssein aus sich ausschloß oder wie in der Hegel'schen
Phänomenologie des Geistes reflexiv in sich integrierte. Die zweite Phi

losophie fragt vielmehr seit F. W. v. SCHELLING, der das Wort ur

sprünglich formulierte, nach dem Verhältnis des Menschen zur Natur,

und zwar nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinn, oder zum

12 E. BLOCH: Das Prinzip Hoffnung (1976), S. 1628.
13 M. RIEDEL: Tradition und Utopie (1994), S. 225.
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Menschen und nicht nur im selbstreflexiven Sinn. Stattdessen richtet

sie sich auf das Andere, auf das Lebendige, sei es in der Biosphäre, in
der Praxis des menschlichen Zusammenlebens oder in der Ethik der

menschlichen Begegnung mit dem Anderen, die Emmanuel LEVINAS

als Ursprung der Frage der Gerechtigkeit und somit der Sache der Po

litik begreift. SCHELLING fragt in der Philosophie der Offenbarung
nach dem Unvordenklichen des Seins, nach dem, was außerhalb der

Vernunft ist, was über dem Sein ist, nach einer positiven Philosophie,
die dann eintritt, wenn sich die Vernunft als negativ erkennt. Natur
präsentiert sich als das Andere in mystischer Offenbarung und weist
somit darauf hin, daß zwischen Mensch und Sein kein stabiles und fe

stes Verhältnis besteht, sondern ein oszillierendes, das sich dem Ver

stehen notorisch entzieht.

Während die abendländische Metaphysik von ARISTOTELES bis 1.

KANT die Ontologie dem Seienden transzendental und somit unbewegt
voraussetzt, denkt RIEDEL eine Ethik der Natur im Anschluß an HEI

DEGGERS „anderen Anfang" als eine zweite philosophische

Bemühung, die aus dem Bann der seit ARISTOTELES ausdifferenzier

ten Philosophie heraustritt und das Verhältnis zwischen den Men

schen wie dasjenige von Mensch und Natur vom hermeneutischen Ge

sichtspunkt der Bewegtheit und des Lebendigen konzipiert, also letzt
lich im Anschluß an HEIDEGGERS Wort vom Ereignis, das sich auf
Entwürfe des jungen HEIDEGGER zurückführen läßt, wenn er

zunächst von einer Hermeneutik der Faktizität ausgeht: Verstehen
stellt nämlich keine menschliche Fähigkeit dar, sondern eine Weise

des In-der-Welt-Seins, die daher auch nicht auf bestimmte Strukturen

gerichtet sein kann, beispielsweise auf Präzision, Unveränderlichkeit,

Kontinuität. Im Verstehen, das notorisch Verschiedenes hören und

verstehen läßt, liegt auch immer die Möglichkeit des Mißverständnis

ses.

In der Zweiten Philosophie wird die Ethik in der Wende der Kultu

rentwicklung vor dem Hintergrund einer Hermeneutik der Natur bzw.

des Lebendigen nicht mehr präskriptiv und normativ, sondern als Fra

ge nach einem „Ethos für Mensch und Natur", „als Frage nach dem
Verhältnis zwischen menschlichem In-der-Welt-Sein und der erschei-

14 F. W. V. SCHELLING: Philosophie der Offenbarung (1841 - 42/1977), S. 110, 119.
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nenden Natürlichkeit in der Natur" entworfen.^^ Es geht um den Weg
des Denkens zur Sprache, der ins Offene der hermeneutischen Erfah
rung führt und damit über die Verschränkungen der traditionellen
praktischen Philosophie hinausweist.

5. Politik und Hermeneutik in einer schwachen Philosophie

Daraus folgt für RIEDEL ein fundamentaler Wandel des Denkens, der
jedoch nicht an der Grenze der Postmodeme Halt macht, sondern die
Wende der Kulturentwicklung am Ende des 20. Jahrhunderts um

schreibt. Die Postmodeme denkt das Ende der Moderne und somit das

Ende der ersten Philosophie. Sie denkt noch nicht den Anfang der

zweiten, die im Anschluß an HEIDEGGER vor die klassische griechi
sche Philosophie zurückgreift, aber mit BLOCH über das Ende der mo
dernen Gegenwart hinaus. Bereits bei Emst BLOCH eröffnete sich
nach RIEDEL - und daran zeigt sich die Breite dieser Tendenz - diese
Perspektive einer zweiten Philosophie, und zwar im Sinne eines nach
metaphysischen und von RIEDEL auch ,schwach' genannten Denkens,
das einerseits dadurch geprägt ist, daß die traditionellen Ideen vom
Guten und Besten fraglich werden, und andererseits durch eine the
matische Wende der Philosophie - eine Wende der Kulturentwick

lung, die sich bereits im sozialen Denken des 20. Jahrhunderts andeu
tete.

Gianni VATTIMOs Konzeption eines ,schwachen Denkens' kommt in

postmodemer Perspektive dieser Idee eines Neuanfangs der Philoso
phie relativ nahe. Nach dem Zerfall einheitlicher Weltbilder und Wer
tesysteme kann das Sein nur noch hermeneutisch interpretiert wer

den. Politisch bedeutet das nicht nur ein Ende der Ideologien, sondem

auch jenes ideologiekritischen Paradigmas, das die Diskussion der er

sten Hälfte des Jahrhunderts beherrschte. Doch politisches Handeln

muK für VATTIMO daher noch lange nicht zu einem blanken Macht

kampf auf Leben und Tod verfallen, wenn politische Konzeptionen
eben nicht mehr rational begründbar sind. Politik wird zur Rhetorik.

Politisches Handeln erscheint primär als Ästhetisierung. Doch die rhe-

15 M. RIEDEL: Hören auf die Sprache (1990), S. 266, 263f.
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Eußfür VATTIMO daher noch lange nicht zu einem blanken Macht-

ampf auf Leben und Tod verfallen, wenn politische Konzeptionen

eben nicht mehr rational begründbar sind. Politik wird zur Rhetorik.

Politisches Handeln erscheint primär als Ästhetisierung. Doch die rhe-

15 M. RIEDEL: Hören auf die Sprache (1990), S. 266, 263f.
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torische Repräsentation von Interessen wirkt auf die Interessen selbst

zurück, modifiziert sie und gestaltet sie für andere akzeptabler. In ei
ner solchen Situation siegen nicht mehr unbedingt die Gewalttätigen,
sondern eher die Moderaten. In einer Situation, in der eben nicht klar

ist, inwieweit sich hinter den Repräsentationen bloße Machtwillen ka

schieren und durchzusetzen versuchen, in der zwischen Maske und

Gesicht nicht mehr zu unterscheiden ist, erscheint maskenlose Gewalt,
die sich nicht friedfertig maskiert, in jedem Fall als rechtlos, während
das Recht als Maske etwas von Verzicht und Interesselosigkeit offen
läßt. Derjenige gar, der in einer solchen Situation besonders glaub
würdig verdeutlicht, daß er seine eigenen Machtansprüche zurückzu
nehmen in der Lage ist, findet unter demokratischen Umständen eher

Zustimmung.^®
Wenn zwischen ästhetischer Form und authentischem Gehalt nicht

mehr hinlänglich unterschieden werden kann und wenn dadurch poli
tisches Handeln für VATTIMO in Rhetorik, bzw. Ästhetisierung auf
geht, die disziplinierend und kultivierend auf soziale Interessen rück

wirkt, erhält sie nicht nur eine ethische Dimension. Diese geht viel
mehr mit hermeneutischen Ansprüchen einher; Derjenige, der seine
Interessen rhetorisch durchsetzen will, muß seinerseits auf andere hö

ren, um seine Möglichkeiten auszuloten. Natürlich kann eine solche

Bemühung durch die Massenmedien zur blanken Bauernfängerei aus
arten. Doch unter demokratischen Bedingungen und auch nicht zuletzt

durch die Möglichkeiten der Informationstechnologien können immer
differenziertere und individuellere Interessen in der Öffentlichkeit das
Wort ergreifen, die bisher marginalisiert und eher unterdrückt waren.
Wenn zugleich die Idee einer bestimmten Menschlichkeit zerfallen ist,
dann entwickeln sich in extensiver Weise unterschiedliche Diskurse,
die einander entgegentreten und die sich gegenseitig vermitteln müs
sen. Es könnten neue Formen des Gesprächs entstehen, in denen die
akroamatische Dimension der Sprache wieder Bedeutung erhält und
die zugleich zunehmend politischen Einfluß gewinnen. Zwar geht
VATTIMO noch von einem postmodernen Primat der Ethik aus. Letzt
lich öffnet sich seine rhetorisch ästhetische Perspektive jedoch auch

16 G. VATTIMO: Die transparente Gesellschaft (1992), S. 93.
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für ein Weiterdenken des Verhältnisses von Ethik und Ontologie in

Richtung auf ein hermeneutisches Zusammengehören beider.

6. Eine zweite politische Gesprächskultur

Politik unter Bedingungen der Einsicht in die hermeneutische Konsti

tution der Welt kann nicht mehr einfach unter rationalen Handlungs

kategorien entworfen werden. Dem Ethos wie der Praxis wohnt keine

rein logische oder rationale Struktur inne, die zu berechnen wäre und

der man bloß folgen müßte, der man sich anpassen könnte, um erfolg

reich zu handeln. Stattdessen gewinnt im Sinne der zweiten Philoso

phie jede Form von Praxis einen Charakter der Bedeutsamkeit, der
primär verstanden werden muß. Nur aus dem Verstehen entfalten

sich die Zusammenhänge der politisch sozialen Welt. Zwecke und Be

dürfnisse der beteiligten Menschen sind keine Konstanten, sondern

Variable. Sie müssen interpretiert werden und alle Interpretation ist

situationsabhängig. Außerdem verändern sich derartige Interessen

während eines Lebens häufig, manchmal oszillieren sie sogar in der

selben Situation: Wer weiß unbedingt und außerdem noch dazu

genau, was er will.

In diesem Sinne, darauf weist Manfred RIEDEL hin, müssen auch

die Grundbegriffe der Moral immer wieder neu interpretiert werden:

Angesichts der ökologischen Krise geht es beispielsweise heute auch

darum, die Natur in die ethische Fragestellung einzubeziehen. Daher

ist es für RIEDEL nötig, sich über die hermeneutischen Voraussetzun

gen der modernen Wissenschaften und ihres Naturbegriffs wie der
Technik zu verständigen.

Es geht aber auch nicht nur um die Sachbezogenheit des Verste-

hens. Gerade die Dimension des Hörens verdeutlicht, daß es bei jedem
Verstehen um den Einzelfall geht, der sich unter keine Regel bringen
läßt. Die hermeneutische Urteilskraft, die sich für RIEDEL im An

schluß an ARISTOTELES aus einem Zusammenspiel von Phronesis und

Synesis zusammensetzt - aus der Tugend der Klugheit, die der junge
HEIDEGGER mit ,Gewissen' übersetzt, und aus der Tugend des auf
Einverständnis abzielenden Verstehens - diese hermeneutische Ur

teilskraft wendet niemals bloß Regeln an, sondern kümmert sich um
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deren Beurteilung und Veränderung. Im Hören zeigt sich die situative

Bezogenheit des Verstehens, das sich durch keine kommunikative Ver

nunft regeln läßt. Daher sind denn weder Synesis noch Phronesis ob

jektivierbar, sondern sie stellen ein verstehendes, ein hörendes Wissen

in einer konkreten Existenzsituation dar. Synesis ist kein theoretisches

Wissen, das sich auf andere übertragen ließe. Es präsentiert sich nicht

normativ imperativisch, befiehlt somit keine Handlungen, sondern rät

nur verstehend zu. Praktische Philosophie entsteht damit für RIEDEL

als Hermeneutik aus einer zweifachen Faltung heraus, nämlich aus

deren Sachbezogenheit wie auch aus dem Hören auf das Gesagte, so

mit aus dem Verstehen. Praktische Hermeneutik hat somit die Aufga

be, nicht von oben herab, aus dem Himmel der großen Ideen, das Le

ben gemäß allgemeingültiger Leitbilder zu ordnen, sondern schlicht

den Abstand zwischen Für-sich-Sein und Für-Andere-Sein zu verrin-
17

gem.

Damit umreißt sich eine mögliche neue bzw. alte - und insofern

auch möglicherweise zweite - Dimension des Politischen. Natürlich

kann man mutmaßen, daß in einer Welt ohne Buchdmck und ohne PC

noch erheblich weniger geschrieben werden konnte und daher auch

erheblich mehr gesprochen werden mußte, während die Dimension

des Gesprächs, des Hörens und des Verstehens in der modernen Welt

immer mehr in den Hintergrund tritt. Mit der Verschriftlichung ent

steht vermutlich erst die Möglichkeit zu staatlich organisierten Groß

gesellschaften. Politik im autoritativen Sinne der Lenkungsmacht des
modernen Staates braucht die anonyme Schrift, den allgemein formu
lierbaren und mitteilbaren Befehl, nicht aber die persönliche Begeg
nung oder gar das Gespräch: Der Blick des Anderen, der um Verständ

nis bittet, stört die Fühmngsstärke.

Jedoch hat sich am Ende des 20. Jahrhunderts gezeigt, daß einer
seits angesichts der Fülle das Geschriebene immer seltener gelesen
wird, daß andererseits Politik als autoritative Lenkung der Gesell
schaft ihre selbstbehaupteten Ansprüche immer weniger erfüllt. Will
die Politik nicht bloß als rüder Kampf um Macht und Ressourcen ver

kommen, also letztlich gerade unter demokratischen Bedingungen zu

einer reinen Konkurrenz bzw. zur Mafia depravieren, dann bleibt ihr

17 M. RIEDEL: Für eine zweite Philosophie (1988), S. 194f.
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im Zeichen des Niedergangs der traditionellen sittlichen Ordnungen
und moralischen Kategorien gar nichts anderes übrig, als nach einer

neuen Kultur des Gesprächs, des aufeinander Hörens bzw. des einan

der Verstehens zu suchen. Gespräch und Verständnis kann dabei nicht

wie noch in traditionellen Kommunikationstheorien zur Grundlage

von Konsens, Übereinstimmung und sozialer wie politischer Einheit
reduziert werden. Vielmehr muß man berücksichtigen, daß jegliches

Verstehen etwas Besonderes, Situationsabhängiges und letztlich Ge

heimnisvolles darstellt. Doch im Gespräch, darauf weist auch Hans-

Georg GADAMER hin, eröffnet sich ein echtes Universum, eine Heim

statt, in der Menschlichkeit zu Hause ist.^^
Die Botschaft, die sich für die Politik daraus ergibt, lautet, daß Ver

ständnis nicht im Dienste der Effizienz, des politisch erfolgreichen

Handelns, der Einheit oder der Gemeinschaft stehen darf, sondern

daß Verstehen als politisches Postulat nach der Einsicht in die Situati-

vität von Sprache vornehmlich im Sinne von Emmanuel LEVINAS die

Andersheit des Anderen berücksichtigen muß, die ich letztlich nie

vollständig durchschauen kann.^^ Politisch gilt es, diese sein zu lassen
und zu achten, was letztlich nur im Gespräch und im Verstehen mög

lich ist. Politik müßte dann nicht notwendig nur Ort des Widerstreits

sein, an dem unversöhnliche soziale Interessen aufeinanderprallen.

Deren Unvermittelbarkeit könnte umgekehrt zum Anlaß für ein Ge

spräch, ja vielleicht für eine neue Gesprächskultur werden, in der

nicht der Haß, auch nicht das Desinteresse bzw. die Selbstlosigkeit re

gieren, die mich zur Hingabe an den Anderen verpflichten, sondern

das Interesse, die Neugier, die Lebendigkeit, ein Verstehen, das um

seine beschränkte Reichweite weiß. Denn natürlich wird Politik auch

weiterhin der Ort des Widerstreits bleiben, den es trotzdem zu besänf

tigen gilt.

7. Die hermeneutische Perspektive der Subpolitik

Zumindest indirekt bestätigt diese Konsequenz auch die soziologische
Systemtheorie. Für Niklas LUHMANN stellt sich das politische und das

18 H.-G. GADAMER: Heidegger und die Sprache (1990), S. III.
19 E. LEVINAS: Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht (1992), S. 40.
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soziale Subjekt als Illusion heraus. Politik ist nicht das Supersystem,
das andere gesellschaftliche Subsysteme zu steuern in der Lage wäre.
Umgekehrt erweist sich dadurch die politische Handlungsmächtigkeit
als fragwürdig. Dem widerspricht zwar Ulrich BECK. Trotzdem haben

sich auch für ihn die politischen Handlungsmöglichkeiten im Zuge der
Bürokratisienmg und der Ausdifferenzierung moderner Großgesell
schaften verschoben. Man könnte folgern, daß sich daraus auch politi
sche Gesprächsnotwendigkeiten ergeben.

Die traditionellen politischen Institutionen sind keine Handlungs
und Steuerungszentren der Gesellschaft mehr. Sozialer Fortschritt

wird in einer von BECK so benannten Risikogesellschaft fragwürdig, in
der die Produktion von Risiken die Produktion von Reichtum über

steigt. Die technologisch-ökonomische Entwicklung hat sich von politi
scher Kontrolle verselbständigt und zwingt der Politik ihre Entwick

lungen auf, die diese nur nachträglich sanktionieren kann. Das Unpo
litische wird derart politisch, genauer subpolitisch. Das Wort von der

Suhpolitik gewinnt einen ambivalenten Sinn. In der Risikogesellschaft
zeigen sich neue Modernisierungsschübe an, die den industriegesell
schaftlichen Rahmen in Richtung auf eine „zweite" bzw. „reflexive

Moderne" hin sprengen. In ihr eröffnen sich neue Handlungsmuster
und -möglichkeiten. Einerseits entsteht eine kritische Öffentlichkeit,
die der Risikoproduktion durch die technologische und ökonomische
Suhpolitik ebenfalls subpolitisch entgegenwirkt, indem sie diese

zwingt, sich einem öffentlichen Diskurs zu stellen, also genau das er
reicht, wo die offizielle Politik versagt - eine Angelegenheit, die zu
mindest tendenziell mit Gespräch und Offenheit zu tun hat. Mit dem

Begriff der Risikogesellschaft verbindet BECK somit Chancen für eine

neue Ebene der Rationalisierung, keine zwar, die neue Zentren

schafft, sondern eine differenzierte, plurale, in der sich eine Demokra

tisierungsperspektive öffnet.^®

Die Soziologie der Industriegesellschaft begreift den Einzelnen als
Reproduzenten der dominierenden politischen und sozialen Struktu

ren. Ulrich BECKS Theorie der reflexiven Modernisierung geht dage
gen davon aus, daß der Einzelne durch sein Handeln die Strukturen

20 U. BECK: Risikogesellschaft (1986), S. 301.
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Die Soziologie der Industriegesellschaft begreift den Einzelnen als
Reproduzenten der dominierenden politischen und sozialen Struktu-
ren. Ulrich BECKs Theorie der reflexiven Modernisierung geht dage-
gen davon aus, daß der Einzelne durch sein Handeln die Strukturen

20 U. BECK: Risikogesellschaft (1986), S. 30].
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verändert, sie zu seinem Gegenstand macht: Die Peripherie wirkt auf
die Zentrale. Der soziologische Blickwinkel verschiebt sich weg von
hegemonialen Systemen und Strukturen hin zum individuellen Han
deln. Die Aktivität der Bürger entfaltet sich dabei nach BECK auf allen
Ebenen. Aus derartiger Subpolitik heraus organisiert sich die Politik
neu und verändert ihre traditionellen Zuständigkeiten und Hierarchi

en. Politik ist nicht mehr mit politischem System oder dem Staat
gleichzusetzen. Im Gegenteil, diese verlieren in der Bürokratisierung
ihre politische Dynamik und werden unpolitisch, während an ihre
Stelle mit J. HABERMAS ein expressionistischer Politikbegriff tritt, in
dem sich die Kategorien des Politischen wandeln, das Soziale und Pri
vate politisch wird.^^ An die Stelle einer Rationalisierungsperspektive
im Sinne einer kommunikativen Vernunft, die auf Konsens abzielt,

könnte jedoch ein Prinzip des Gesprächs treten, das im Dissens das
Verstehen des Anderen sucht, das somit den Widerstreit festhält, ohne

ihn in den Bürgerkrieg ausarten zu lassen.

Das Soziale geht für BECK nicht verloren, wenn Bürger durch ihr
privates Handeln die Politik beeinflussen. Vielmehr kehrt es wieder,
indem das private Handeln zur politischen Partizipation avanciert.
Gleichzeitig steht fast alles zur Disposition des subpolitischen Han
delns und verlangt angegangen zu werden, muß „irgendwie zerhan
delt" werden. Es geht um eine schöpferische Politik, um Die Erfindung
des Politischen, um die Auflösung alter Freund-Feind-Bilder und politi

scher Strukturen, um das Ende einer ideologischen Gesinnungspolitik,

die bereits Max WEBER kritisiert.^^
Der Prozeß, bei dem die Individuen die Institutionen zunehmend be

stimmen, nennt die Soziologie Individualisierung. Die traditionellen

Klassenlagen und Bindungen der Industriegesellschaft lösen sich auf.
Identitäten werden nicht mehr durch die Institutionen oder Traditio

nen geprägt. Die meisten Menschen müssen heute selber bestimmen,
was sie tun wollen, wer sie sein wollen. Die politischen Institutionen

und sozialen Gemeinschaften haben nur Angebotscharakter, sind

nicht bindend bzw. verbindlich. Selbstverständliche Orientierungen

gibt es nicht mehr. Daher muß man sich allein oder zusammen mit an-

21 J. HABERMAS: Die neue Unübersichtlichkeit (1989), S. 89.
22 U. BECK: Die Erfindung des Politischen (1993), S. 162.
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deren neue Orientierungen suchen, die natürlich nicht mehr dieselbe

Notwendigkeit besitzen. Die politischen Organisationen müssen ihre

Interessenten werben, während umgekehrt die Entscheidungen des

Einzelnen von immer mehr verschiedenen Faktoren abhängen, die zu

nehmend Ereignis- bzw. Zufallscharakter besitzen, auf die man poli

tisch achten muß und die verstanden werden müssen. Die politischen

und sozialen Institutionen werden dabei unfähiger, die Individuen zu

steuern. Ihre Klage ertönt laut und vernehmlich, daß die Einzelnen ir

rational, privatistisch, egoistisch oder verantwortungslos seien, sich

eben keinen, angeblich allgemeinen Rationalitäten mehr unterord

nen.^^ Doch das Private, in dem heute noch am ehesten das Gespräch
eine Heimstatt hat, wird als Bürgerbeteiligung oder als Lebensform

selbst politisch. Sicherlich ändert sich dabei die Identität des Politi

schen. Lebensstile werden zu sozialen Konfliktlinien, treten an die

Stelle von religiösen Motivationen des Bürgerkriegs - man denke an

die Debatte über die Legalisierung der Abtreibung oder über das Rau

chen.

8. Eine Ethik des Maßes und der Scheu

Das ist die soziologisch erfaßte Situation, die sich für die zweite Philo

sophie als hermeneutischer Weltbezug präsentiert, in dem Ethik und

Ontologie zusammengehören und bei dem es darauf ankommt, daß die
Menschen auf das rechte Wort achten. Politik skizziert sich im Sinne

der zweiten Philosophie als Zusammenspiel von Ethos und Phronesis
als die Suche nach der rechten Mitte, als hermeneutische Urteilskraft,

die auf den Anderen hört und ihn zu verstehen versucht. Manfred

RIEDEL verweist in diesem Zusammenhang auf die Ethik des Maßes

aus DEMOKRITs Atomtheorie sowie auf die Ethik der Scheu, die der

Bemühung der Schule des PYTHAGORAS entspringt. Wenn der

Mensch nicht als rein rationales Subjekt einer stabilen Welt als Objekt
gegenübersteht, sondern sich immer schon in einer hermeneutischen

Beziehung zur Welt befindet, immer schon in der Welt ist, was sich in

23 U. BECK / E. BECK-GERNSHEIM: Individualisierung in modernen Gesellschaften
(1994), S. 31.
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seinem Verstehen von ihr wie in seiner Sorge um sich selbst zeigt,

dann befindet er sich in einer äußerst schwierigen und schwankenden

Situation, in der es darum geht, das Verstehen und das Tun im Hören
im richtigen Verhältnis zueinander zu halten, mit ARISTOTELES in
der rechten Mitte.

Es geht RIEDEL um eine Besinnung auf die Grundlagen der klassi
schen Philosophie, nicht um eine Rückkehr zur klassischen Philoso
phie, wenn mit dem Zeitalter der Wissenschaft die erste Philosophie
zu Ende gegangen ist, die nach der Begründung von Wissenschaft
sucht. Wenn mit Max WEBER Wissenschaft und Politik auseinander

treten, die Wissenschaft der Politik keine Vorschriften mehr machen

kann, bleibt das nicht ohne Rückwirkungen auf Politik und Wissen

schaft, die beide ihre Zeit- wie Seinsbezogenheit erkennen müssen, die

beide einsehen müssen, daß sie sich auf einem schwankenden Grund

befinden, der aufeinander Hören und gegenseitiges Bemühen um Ver

stehen verlangt und auch nicht mehr als das zu bieten hat, wenn alle
rationale Perspektive von Politik und Gesellschaft fragwürdig gewor

den ist: Das könnte der ethische Weg einer hermeneutisch ausgerich

teten zweiten Philosophie sein angesichts des weiterhin drohenden

Bürgerkriegs, der sich eben nicht durch die Hobbes'sche Drohung ei
nes gewalttätigen Leviathan mehr besänftigen läßt. Er ist durch den
Aufstand der Massen längst verunsichert und selbst Grund des Bür

gerkriegs geworden. Es bleibt also nichts anderes, wenn die Fort
schrittsperspektiven zu einer final glücklichen Gesellschaft nicht mehr
glaubwürdig sind, als dem drohenden Bürgerkrieg durch eine zweite
Gesprächskultur zu begegnen.

Zusammenfassung Summary

SCHÖNHERR-MANN, Hans-Martin: Po- SCHÖNHERR-MANN, Hans-Martin: Poli-
litlk und Hermeneutik - Eine zweite tics and hermeneutics - A second phi-
Philosophie als Wende der Ethik in der losophy as a change of ethics in the crisis
Krise des politischen Handelns, ETHI- of political action, ETHICA; 5 (1997) 4,
CA; 5 (1997) 4, 361 - 381 361 -381

Der vorliegende Beitrag skizziert die The article gives an outline of the change
Wende von Ethik und Politik am Ende in ethics as well as politics at the turn of
des 20. Jahrhunderts am Beispiel der von the 20th Century, taking as an example
Manfred Riedel entworfenen zweiten the so-called second philosophy drafted
Philosophie. Er geht vom Niedergang ei- by Manfred Riedel. He Starts from the

24 M. RIEDEL: Hören auf die Sprache (1990), S. 173.
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nes rationalen politischen Handlungsbe
griffs aus, wie er in der Philosophie des
20. Jahrhunderts häufig beschrieben
wird, und skizziert die Neuansätze, die
vor allem von der Ethik in die Herme

neutik führen.

Wenn politisches Handeln heute seine ei
genen Ansprüche nicht mehr erfüllt,
wenn Politik trotzdem nicht bloß zum

brutalen Machtkampf verkommen soll,
dann geht es um eine neue politische
Kultur des Gesprächs, das den Wider
streit aushält, ihn befriedet, aber nicht
konsentiert, in dem es vielmehr um ein
Verstehen geht, das sich seiner eigenen
Verschränkungen bewußt ist.

Gesprächskultur
Phronesis

Rhetorik

Subpolitik
Arendt, H.
Riedel, M.

Beck, U.

foreshadowing decline of rational politi-
cal action that is frequently described in
the philosophy of our times, and tries to
work out new approaches which, above
all, lead from ethics into hermeneutics.
If political action no longer comes up to
its own demands and if, nevertheless,
politics is not just to degenerate into a
violent struggle of power, a new culture
of political dialogue is requested that is
able to bear the conflict, to bring about
peace without, however, approving the
conflict, a dialogue that is based on an
understanding being conscious of its own
claspings.

Dialogue culture
Phronesis

Rhetoric
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MARTIN B. KALINOWSKI

KRITERIEN DER GANZWELT- UND ZUKUNFTSORIENTIERUNG

Dipl.-Phys. Dr. Martin Kalinowski, geb. 1961 in Hamburg. Studium der
Physik in Münster, Cambridge (U.K.) und Aachen. Von 1989 bis Februar
1994 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Interdisziplinäre
Technikforschung (ZIT) und seit 1989 in der Interdisziplinären Arbeits
gruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit (lANUS) der TH Darm
stadt. 1997 Promotion im Fach Kernphysik mit der Arbeit „Monte Carlo Si
mulationen und Experimente zum zerstörungsfreien Nachweis von Lithi-
um-6. Physikalische Fragen zur Tritiumkontrolle".
Hauptarbeitsgebiete: Nukleare Abrüstung und Nicht-Weiterverbreitung,
Methoden der Technikfolgen-Abschätzung, Umgang mit radioaktiven Abfäl
len, Wege zu einer dauerhaft ökologisch und sozial tragfähigen Entwick
lung.
Veröffentlichungen zu den genannten Themen in diversen Fachzeitschrif

ten. Mitherausgeber des Buches „Zukunftsfähige Gesellschaft" (1996).

Der Begriff des ,Sustainable Development' hat Karriere gemacht. In

den letzten zwei Jahrzehnten wurde er von relativ kleinen Gruppen

von Vordenkem und Aktivisten verwendet, die neue Ideen vor allem

in den Bereichen Landvsdrtschaft, Stadtplanung, Erziehung, Ener

giesparen und Wirtschaft entwickelt und in regionalen Ansätzen um
gesetzt haben. Die grundlegenden Ideen haben sehr viel ältere Wur
zeln, die beispielsweise in der Rede von Häuptling Seattle an den Prä

sidenten der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre 1855 zum

Ausdruck kommen. Aber erst in den letzten Jahren begannen sich vie

le derartige Ansätze unter dem Leitbegriff ,SustainabIe Development'

zu versammeln. Er wurde vom Brundtland-Bericht der Weltkommissi

on für Umwelt und Entwicklung^ aufgegriffen und zum führenden
Entwicklungsprinzip erklärt. Aufgrund dieser Publikation begann die

bis dahin noch kleine ,Sustainable Development'-Bewegung zu einem
Sammelbecken für alle möglichen Gruppen und Projekte mit ähnli-

1 V. HAUFF (Hg.): Unsere gemeinsame Zukunft (1987).
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chen oder auch ganz anderen Ideen zu werden. ,Sustainable Develop

ment' ist zu einem Modewort geworden.

Im Deutschen lassen sich über zehn verschiedene Übersetzungen
dieses Begriffes finden. Die wichtigsten sind nachhaltige, zukunftsfähi

ge, und -gerechte, dauerhafte, dauerhaft tragfähige, aufrechterhaltba

re sowie anhaltende Entwicklung. Manche Autoren legen Wert auf

längere Umschreibungen, wie dauerhafte und umweltgerechte oder

dauerhaft soziale und ökologisch tragfähige Entwicklung. Die meisten

Adjektive sind auch ohne das Wort ,Entwicklung' in ihrer Form als

Substantiv gebräuchlich und beschreiben dann eher den angestrebten
Endzustand als den Weg dorthin: Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit,
Dauerhaftigkeit, Aufrechterhaltbarkeit usw.

Weite Anerkennung findet der Begriff der ,NachhaltigkeiV, der in

der Forstwirtschaft Ende des letzten Jahrhunderts geprägt wurde. Viel

Zuspruch erhält auch das Wort ,Zukunftsfähigkeit' Beide Begriffe

sind allerdings auch zu kritisieren (s. unten) und werden zum besse

ren Verständnis typischerweise mit anderen Begriffen wie Entwick
lung oder Gesellschaft verbunden.

1. Kritik an der bisherigen Diskussion

a) Der Begriff ,nachhaltige Entwicklung'

Der Begriff der Entwicklung stammt von Entwicklungstheorien für die
sogenannten unterentwickelten Länder und ging im wesentlichen da
von aus, daß die Industriestaaten richtig entwickelt sind. Da gerade
darin der Irrtum bestand, der jetzt korrigiert werden muß, ist es we

nig angebracht, den Entwicklungsbegriff auf die Industrienationen an

zuwenden. Für sie wird eine Umstrukturierung eingefordert, die ihre
Wirtschaft und Lebensweise dauerhaft und weltweit sowohl ökolo

gisch als auch sozial tragfähig macht.

Der Begriff der Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft.

Nachhaltige Nutzung, Forstwirtschaft: Sicherung dauerhafter, möglichst

2 K. BURMEISTER / W. CANZLER/M. KALINOWSKI (Hg.): Zukunftsfähige Gesell
schaft (1996).
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gleichbleibender, hoher und hochwertiger Holznutzungen ist der oberste
Grundsatz bei der Produktions- und Nutzungsplanung und bei der Er
mittlung des Hiebssatzes. Die n. N. ist gebunden an die Erhaltung und
Steigerung der Produktivität des Standortes, an dauernde Zuwachs
höchstleistungen nach Masse und Güte, an die Herstellung einer best
möglichen Vorratshöhe und -gliederung nach Masse und Güte. (Brock
haus Enzyklopädie)

Nachhaltigkeit bedeutet demnach die Sicherung der auf Dauer optima
len Ausbeutung der Natur. Die Verwendung dieses Begriffes hat also
weitreichende philosophische und psychologische Implikationen, die

ihn gefährlich machen können, wenn so das Fundament für unsere
Zukunftssuche gelegt wird. Dies gilt insbesondere, wenn das tradierte
Verständnis von Wissenschaft und Technik übernommen wird, nach

dem die Natur als ein Objekt betrachtet wird, das fast beliebig zum

Zwecke der Erkenntnisgewinnung manipuliert und zerlegt sowie für

die Bedürfnisse der Menschen instrumentalisiert werden kann.

Die unreflektierte Forführimg dieser Tradition drückt sich darin

aus, daß in der Diskussion um Nachhaltigkeit die Bilanzierung von
Schadstoffemissionen und Stoffströmen vorherrscht. Die Folge derar

tiger Einseitigkeit könnte sein, daß wir unsere Bedürfnisse danach
ausrichten, was wir für gerade noch ökologisch haltbar ansehen. Wir

würden ständig im Gefühl der Begrenztheit und des Mangels leben.
Die Beweislast, was schädliches Eingreifen bedeutet, bliebe fast unver

meidbar bei den Umweltschützern. Die inhärente Unschärfe der Be

lastbarkeitsgrenzen würde es der Gesellschaft unmöglich machen, de

mokratisch zu entscheiden, ob wir sie bereits überschreiten oder uns

noch mehr erlauben können. Je klarer wir diese Frage beantworten

können, desto stärker würden wir unsere Lebensweise dem fließenden

,Umweltzins' unterordnen, anstatt zu fragen, was wir wirklich brau

chen.

Zudem deuten die bisherigen Ergebnisse der Ökosystemforschimg
darauf hin, daß aus systemtheoretischen Gründen der hier kritisierte

Ansatz, der sich darauf verläßt. Nachhaltigkeit in operationalisierbare

und quantifizierbare Begriffe und Modelle zu zwängen, in eine Sack

gasse laufen kann. Es ist nämlich noch nicht gelungen, aus system
theoretischen Betrachtungen und mit Hilfe der Ökosystemforschung
intersubjektiv überprüfbare und allgemein gültige geschweige denn
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akzeptable Kriterien für Nachhaltigkeit zu definieren. Und dies wird
vielleicht nie gelingen.

b) Gratwanderung an stofflichen Belastungsgrenzen

Die Definition von Kriterien der Nachhaltigkeit ist immer abhängig

von Interessen und Kenntnissen des Analysators. Kriterien sind daher

im Diskurs umkämpft und gegensätzliche Interessen können sich hin

ter unscharf gehaltenen Vorstellungen verstecken. Unabhängig davon
können sich verschiedene Unterkriterien für Nachhaltigkeit gegensei

tig widersprechen und müssen zeitlich und räumlich nicht stabil sein.
In verschiedenen Kontexten kann ein Kriterium auch verschiedene

Richtungen haben.

Da der Begriff der Nachhaltigkeit ursprünglich nur für regenerier
bare Ressourcen entwickelt wurde, ist eine Übertragung auf nicht-er
neuerbare Ressourcen schwierig. Erweiterungen hinsichtlich der so

zialen Dimension entbehren völlig einer Grundlage, aus dem histori

schen Begriff der Nachhaltigkeit abgeleitet zu werden (siehe weiter un
ten) .

Sollte die analytische Definition von Kriterien der Nachhaltigkeit ge
lingen, dann hätten die oben beschriebenen Tendenzen bedenkliche
Konsequenzen. Für den Erhalt der Lebensgrundlagen entstünde be
stenfalls eine gefährliche Gratwanderung, bei der wir uns ohne große
Sicherheitsspielräume knapp unterhalb der maximalen Belastungs
grenze manövrieren würden. Unsere Lebensgestaltung würden wir da
bei einem Sachzwang unterwerfen, anstatt kreativ danach zu fragen,
was unser gewünschter Zustand sein soll. Man könnte einwenden, wir
hätten in der Vergangenheit Letzteres zu sehr und zu unreflektiert ge
tan. Man könnte auch einwenden, über gewünschte Zustände würde

auch in Zukunft genug nachgedacht und dies müsse nicht als Deside
rat formuliert werden. Die hier vertretene These ist aber, daß für die

Bewertung von gewünschten Zuständen neue Kriterien zu formulieren

sind (siehe unten).

In Begriffen der Ethik gesprochen besteht die Gefahr darin, daß die
Frage nach einer verantwortbaren Entwicklung für die Zukunft auf
das Kriterium der Erhaltung reduziert wird und die Entfaltung zu we

nig Aufmerksamkeit bekommt.
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Trotz aller Schwierigkeiten hat sich mittlerweile ein breiter Konsens
entwickelt, was das allgemeine Ziel der »Nachhaltigen Entwicklung'
oder einer ,zukunftsfähigen Gesellschaft' sein soll. Gefordert wird die
Entwicklung und Erhaltung einer Lebensqualität für die ganze
Menschheit, ohne die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören oder
zu erschöpfen.^

Breiten Konsens finden die von Herman DALy^ aufgestellten und
häufig zitierten Grundregeln zum Umgang mit Ressourcen, wenn auch
sie in vielfachen Modifikationen zu finden sind.

1) „Nicht emeuerbare Energieressourcen können so lange genutzt
werden, bis die Summe der ausgebeuteten Rohstoffe die Summe

der zum jeweiligen Zeitpunkt noch zusätzlich gefundenen Reserven
oder durch absehbare Know-how Verbesserungen (Ressourcenpro

duktivität) zusätzlich wirtschaftlich gewinnbaren Ressourcen über

trifft. Nicht emeuerbare Rohstoffe, die nicht zur Energieumwand

lung eingesetzt werden, können so lange genutzt werden, wie sie
mit vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand rezyklierbar sind"^.

Oder es heißt, daß in gleichem Maße wie Ressourcen verbraucht
werden, eine Substitution geschaffen werden soll.

2) „Emeuerbare Rohstoffe und die Medien, die sie zu ihrem
Wachstum benötigen (wie Boden oder Wasser), sollen nur in dem

Maße genutzt werden, wie durch gezielte Eingriffe in das betreffen

de Ökosystem (bei nachwachsenden Ressourcen) oder durch Ener
giezufuhr eine Balance zwischen Verbrauch und Regeneration ein
tritt."®

3) Anthropogene Emissionen dürfen nur in dem Maße geschehen,
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6 Ders., ebd., S. 24.
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O. RENN faßt diese Regel noch schärfer:

„Belastungen der Umwelt sind dort kategorisch zu vermeiden, wo sie
entweder mit Sicherheit menschliche Gesundheit schädigen oder den
Erhalt von natürlichen Regelsystemen (Kontinuität der lebenswichtigen
Kreisläufe wie Wasser, Kohlenstoff, Stickstoff u. a.) gefährden."^

c) Verteilungsgerechtigkeit beiseite

An der Frage, ob der normative Anspruch der Verteilungsgerechtig
keit integraler Bestandteil des Leitbildes ,sustainable development' ist,
scheiden sich allerdings die Geister. Wohl wird diese von vielen Auto

ren explizit eingefordert.® In einigen Arbeiten wird diese Forderung
sogar radikal hervorgehoben® und angewendet^®.
Nur wenige Autoren sprechen sich explizit für eine Trennung des

Leitbildes ,sustainable development' von der Gerechtigkeitsforderung
aus. Sie plädieren für eine getrennte Erarbeitung beider Forderungen
mit der Begründung, daß sie sich inhaltlich widersprechen würden.
Tatsächlich können Belege aufgeführt werden, daß eine nachhaltige
Landbewirtschaftung erst mit der Einführung von Privateigentum ent
standen ist und daß hierarchische Gesellschaften mit ungerechter
Landverteilung besonders nachhaltig wirtschaften konnten.

Häufiger fällt die Verteilungsgerechtigkeit aber auch bei denjenigen
Autoren implizit hinunter, die sie zunächst einfordern - sobald näm

lich konkrete Maßnahmen ausgearbeitet werden sollen. Es ist deutlich

zu beobachten, daß der Konsens zusammenbricht, wenn soziale Ziel

setzungen in das Konzept von ,sustainable development' einbezogen
werden und konkrete Schlußfolgerungen gezogen werden sollen.
Der Begriff der ,Zukunftsfähigen Gesellschaft'^^ ist diesbezüglich zu

kritisieren, weil er sich zu stark anbiedert an der Standortdiskussion

und Gefahr läuft, das Leitbild ,sustainable development' einzuengen
auf die Frage der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Lan-

7 Ders., ebd., S. 25.

8 H.-J. HARBORTH: Dauerhafte Entwicklung statt globaler Selbstzerstörung (1991).
9 H. SABET: Die Schuld des Nordens (1992).
10 Friends of the Earth: Actionplan „Sustainable Netherlands" (1992).
11 Siehe H.-J. HARBORTH: Was heißt,Sustainahle Development'? (1996).
12 Siehe etwa K. BURMEISTER / W. CANZLER/ M. KALINOWSKI (Hg.): Zukunftsfähige
Gesellschaft (1996).
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des. Auch Ökotechnik wird dann nur aus der Perspektive von zu er
obernden Weltmärkten gesehen. Deutschland soll demnach eine Kon

kurrenzvermeidungsstrategie fahren und auf Bereichen mit weniger

Materialströmen den Weltmarkt anführen.

Die Studie ,Zukunftsfähiges Deutschland'^^ versucht dieser Gefahr
zu entgehen, indem ein Ausgleich zwischen Norden und Süden in ei

ner globalen Nachbarschaft und nationalen Gerechtigkeit eingefordert

wird. Ein integrierendes Konzept ist darin jedoch nicht erkennbar und

es wird deutlich, wie viel noch fehlt, um eine gerechte internationale

Verteilung zu erreichen, bei der gleichzeitig die landesinternen Inter

essen in der Gegenwart und für die Zukunft abgesichert sind.

Auch der aus der Forstwirtschaft kommende Begriff der Nachhaltig

keit kann dieses Manko nicht ausgleichen. In der Forstwirtschaft spie

len soziale Aspekte keine Rolle. Bei der Definition der zukünftigen
Menschheitsentwicklung können wir diese aber nicht unberücksichtigt

lassen. Verteilungsgerechtigkeit und eine Situation ohne Ausbeutung,

Abhängigkeiten und kriegerische Konflikte lassen sich nicht von der

Entwicklung der Wirtschafts- und Lebensweise getrennt behandeln

und müssen daher im Konzept von ,sustainable development' enthal

ten sein. Dabei darf der zeitlichen Dimension, d. h. der diachronischen

Solidarität, nicht der Vorrang vor der räumlichen, d. h. der synchroni-

schen Solidarität, gegeben werden. Die Verteilungsgerechtigkeit unter

den zur Zeit lebenden Menschen ist logisch und ethisch kaum zu tren

nen von der Erhaltung unserer eigenen Lebensgrundlagen, denen un

serer Nachfahren und jenen von Menschen in anderen Ländern.

d) Streit um die Mittel

Im Hinblick auf die Ziele besteht noch weitgehend Einigkeit. Aber bei

der Frage, mit welchen Mitteln sie erreicht werden sollen, scheiden

sich endgültig die Geister.

Oftmals sind die Antworten auf die Frage, wie Nachhaltigkeit er

reicht werden soll, systemkonform, wenn man Menschen fragt, welche

die Realisierungsmöglichkeiten pessimistisch einschätzen, weil sie den
Sachzwängen des IST-Zustandes stärker ins Auge sehen. Die Antwor-

13 BUND / Misereor (Hg.): Zukunftsfähiges Deutschland (1996).
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ten sind eher systemkritisch oder gelegentlich revolutionär, wenn Per

sonen mit einem eher normativen Duktus reden, die sich von den ge

gebenen Sachzwängen lösen und sich an einer Zukunftsvision orientie

ren. Anders ausgedrückt besteht der Unterschied der Antworten dar

in, ob in bisherigen Mustern weitergedacht wird oder ob eine grundle

gende Kritik an den bestehenden Strukturen von Wirtschaft und Poli

tik gewagt wird.

Nach H.-J. HARBORTH^"^ beherrschen die Vertreter einer ,ökologi
schen Modernisierung' das Feld, die das derzeitige Weltwirtschaftssy

stem nicht in Frage stellen. Selbst bei tiefgreifenden Bewußtseins

veränderungen, wie sie beispielsweise bei AI GORE durch den Unfall

seines Sohnes ausgelöst und in seinem Buch ausführlich beschrieben

wurden^^, stehen am Ende lediglich technisch fixierte Lösungen. So
wird auch die Berechnung und Präsentation eines ökologischen Ruck

sacks nicht verbunden mit der Frage, welche Strukuren und Interes

sen zu diesen Mengen führen. Die fehlende Systemkritik und -Verände

rung hat dazu geführt, daß die Effizienzgewinne im Energie- und Ma
terialverbrauch verschiedener Geräte im letzten Jahrzehnt durch eine

Zunahme dieser Geräte überkompensiert wurden. Solange wir mit al
ten Mitteln und Denkmustem nach Lösungen suchen, laufen wir Ge

fahr, nicht wesentlich über Symptomkorrekturen hinauszugelangen.
Gerade die rein analytischen auf Stoffströme fixierten Ansätze bergen
in sich die Gefahr, nur zu technokratischen Lösungen zu finden. Dann
werden aber nicht gesellschaftlich erwünschte Zukünfte, sondern

Sachzwänge handlungsleitend und zu einem Mittel der Aufrechterhal
tung gegenwärtiger Wirtschafts- und Konsumstrukturen.

Ein Haupthindernis für eine grundsätzliche Systemkritik ist jedoch
das immer noch vorherrschende quantitative Wachstums- und Wohl

standsmodell. Bei aller Bemühung um eine Effizienzsteigerung zugun
sten der Umweltentlastung muß offenbar gleichzeitig qualitatives
Wachstum und Wohlstandssteigerung versprochen werden, um eine

breite Akzeptanz zu erheischen. Nachdem Stoffbilanzanalytiker zu
dem Ergebnis gekommen waren, daß in den Industrienationen der Ma

terialverbrauch um einen Faktor 10 und der Energieumsatz um einen

14 H.-J. HARBORTH: Was heißt .Sustainable Development'?
15 AI GORE: Wege zum Gleichgewicht (1992).
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Faktor 4 reduziert werden muß und auch reduziert werden kann, ver

spricht der Titel des Buches von E. U. von WEIZSÄCKER et al.^® einen
Teil dieses Faktors wieder der Wohlstandsteigerung zu opfern.

Viele kleine Schritte, die getan werden könnten, sind zwar seit lan

gem bekannt, werden aber nicht umgesetzt, weil sie gegen das Zentral
dogma des Wirtschaftswachstums gerichtet sind.
Die Suffizienzstrategie ist noch am ehesten in der Lage zur System

kritik. Mit ihr verbunden stellt sich die Frage nach alternativen Le

bensstilen und der Gesellschaftsform, in der wir leben wollen. Der ge

sellschaftliche Konformitätsdruck sowie vorgegebene Wirtschafts- und

Lebensstrukturen sorgen dafür, daß es sogar motivierten Individuen

schwer fällt, auszusteigen und alternative Lebensformen zu realisie

ren.

Letztlich ist unsere für Veränderungen erforderliche Fähigkeit zur

Selbstkritik wesentlich behindert durch eine kollektive Verdrängung,

die wir notwendig haben, weil es schwer aushaltbar ist, daß wir als

reiches Industrieland des Nordens hauptverantwortlich sind für die

gegenwärtigen globalen Probleme. Darüber hinaus sind wir korrum
piert von unserem überschwenglichen Lebensstil und wollen nicht zu
gunsten einer internationalen Verteilungsgerechtigkeit auf unsere Pri
vilegien verzichten. Wir legitimieren dies mit dem juristischen Begriff

der Besitzstandswahrung. Auch in der ethischen Diskussion um Ge

rechtigkeit wird abgewogen, wieviel dem Reicheren weggenommen

werden darf, um zu einer Verringerung der Verteilungsungleichheit

zu gelangen. Immerhin kennt beispielsweise die katholische Sozial
ethik den Begriff der Sozialbindung des Eigentums und nach John

RAWLS^^ sind Ungleichheiten nur zu rechtfertigen, falls die Benachtei
ligten davon profitieren.

Es muß aber auch danach gefragt werden, inwieweit bereits die An

eignung des überdurchschnittlichen Besitzes Gerechtigkeitsprinzipien
verletzt hat. Insbesondere ist zu fragen, inwieweit wir auf Kosten an

derer Gemeinschaften leben, d. h. inwieweit es einen kausalen und

nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen unserem Wohlstand und

16 E. U. V. WEIZSÄCKER et al.: Faktor 4 (1995).
17 J. RAWLS; Eine Theorie der Gerechtigkeit (1972).
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der Verletzung von Rechten anderer Gemeinschaften gibt. Gerade die

se Rechte zu schützen, sollte ein wesentliches Ziel von Sustainable De

velopment sein. Es ist aber bisher zu wenig gelungen, diese weitgehen
den Forderungen explizit zu konkretisieren und in Studien zur nach

haltigen Entwicklung konsequent anzuwenden.

2. Begründung für Ganzwelt- und ZukiinftsOrientierung

Die obigen Ausführungen können in der These zusammengefaßt wer
den, daß neben den die Grenzen definierenden Stoffstrom-orientierten

Kriterien auch die an Entfaltung orientierten Ziele der zukünftigen
Entwicklung und Umstrukturierung unserer Gesellschaft entwickelt

werden müssen, indem insbesondere die mißachteten oder noch gar

nicht zugestandenen Rechte von Menschen in anderen Ländern und

zukünftigen Generationen als Leitlinie herangezogen werden.

Dafür sollen hier nun die Begriffe der Ganzwelt- und Zukunftsorien

tierung vorgeschlagen werden.^®
Mit den Kriterien der Ganzwelt- und Zukunftsorientierung soll das

Ziel von ,Sustainable Development' radikal aus der Perspekive der be
troffenen Menschen in anderen Ländern und in der Zukunft formu

liert werden. Mit diesen Kriterien soll der Schutz der Rechte und In

teressen zukünftiger Generationen (diachronische Rechte) bzw. von
Menschen in anderen Gemeinschaften (synchronische Rechte) über
prüft werden können.

Andere Gemeinschaften sind dadurch gekennzeichnet, daß sie in der
kollektiven Rationalität der in Frage stehenden Gesellschaft nicht ein

geschlossen sind. Typischerweise steht bei betriebswirtschaftlichen Be

trachtungen ein Unternehmen und bei volkswirtschaftlichen Betrach

tungen ein Staat in Frage. In erster Näherung soll der Begriff der
Ganzweltorientierung die Interessen von Menschen in anderen Län
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len, brauchen sie nicht die Erfüllung der Rechte und Interessen der in
Frage stehenden Gemeinschaft selber messen können. Zu deren Beur
teilung gibt es umfangreiche Kriteriensets. Beispielsweise umfassen
die Oberkriterien im Verfahren der ethischen Urteilsbildung von W.

BENDER^^ sowohl die Sachgerechtigkeitskriterien der Funktionsfähig
keit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit als auch die ethischen Kriterien

von Human-, Sozial- und Umweltorientierung. Als siebtes Kriterium

ist darin auch das Kriterium der Zukunftsorientierung enthalten, je

doch nicht das der Ganzweltorientierung.

In der Leitwert- bzw. Orientorentheorie von H. BOSSEL und ande-

ren^° werden für die Selbsterhaltung und -entfaltung für jedes ,selbst
organisierende', flehende System' (Individuum, Gesellschaft, Stadt, Un
ternehmen) sechs Leitwerte definiert (physisch-psychische Existenz-

und Reproduktionsbedingungen, Effizienz, Handlungsfreiheit, Sicher
heit und Adaptivität). Auch hier werden die Leitwerte des Eigeninter
esses durch einen Leitwert des Fremdinteresses ergänzt (Gerechtig

keit / Verantwortung / Solidarität), nach dem das ,Eigenrecht' anderer
lebender Systeme auf Erhaltung und Entfaltung geachtet werden soll.

Die hier vorgeschlagenen Kriterien der Ganzwelt- und Zukunftsorien

tierung stellen einen Versuch dar, dieses siebte Bossel'sche Kriterium
zu konkretisieren.

Die auf die eigene Gemeinschaft angewandten Kriterien müssen

durch systemtheoretische Betrachtungen und in einem Diskurs gegen

die solidarischen Kriterien der Ganzwelt- und Zukunftsorientierung

abgewogen werden. In Entscheidungen soll möglichst den Menschen,
die heute leben, und denen in der Zukunft gleiches Recht eingeräumt

werden. Damit soll ein Gleichgewicht gehalten werden zwischen Ei

geninteresse und dem Interesse jenseits des Selbst. In bisherigen Ar
beiten zur Bewertung von Technologien liegt diesbezüglich ein krasses

Mißverhältnis vor und die Interessen anderer Gemeinschaften wurden

kaum untersucht. Dies wurde exemplarisch an Studien zur Technikfol-

19 Vgl. W. BENDER: Bewertung von Gentechnik (1994); W. BENDER/K. PLAT
ZER / K. SINEMUS: Zur Urteilsbildung im Bereich Gentechnik (1995).
20 H. BOSSEL: Orientors of Nonroutine Behavior (1977); dei's.: Bürgerinitiativen ent
werfen die Zukunft (1978); K. F. MÜLLER-REISSMANN: Versuch eines ganzheitlichen
Fortschrittsbegriffes (1996).
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gen-Abschätzung, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglich

keit der Kemenergienutzung vorgeführt.^^
Der Begriff der Orientierung umfaßt sowohl die hinreichend be

kannte Formel der Verträglichkeit als auch die eher vernachlässigte

Forderung nach Förderlichkeit.^^ Erstere definiert sich durch die Er
haltung der Überlebens- und Reproduktionsfähigkeit, letztere betrach
tet vor allem das Recht auf Entfaltung der eigenen Qualitäten. Die

Ganzwelt- und Zukunftsorientierung geht also darüber hinaus, nur ei

nen ökologisch und sozial tragfähigen Zustand zu definieren, bei dem

die natürliche Umwelt und der damit verbundene Kapitalstock an

natürlichen Ressourcen gerecht verteilt sein und so weit erhalten blei

ben muß, daß die Lebensqualität aller lebenden Menschen und zu

künftigen Generationen gewährleistet ist bzw. bleibt.

Die unten ausgeführten Kriterien können allerdings nicht sinnvoll

nach Erhaltung und Entfaltung getrennt betrachtet werden, sondern

dienen als Denkhilfe zur Erweiterung des Horizonts bei der Konkreti

sierung der Oberkriterien.

3. Konkretisierung der Ganzwelt- imd Zukunftsorientierung
in Unterkriterien

Mit der folgenden Kriterienliste wird der Versuch gemacht, die Rechte

und legitimen Interessen zukünftiger Generationen und von Menschen
in anderen Ländern zu umreißen. Sie ist als ein Entwurf zu verstehen,

der beispielhafte Aspekte benennt, welche die sechs Oberkriterien ver
deutlichen sollen.

Das erste Oberkriterium definiert die minimalen Existenzgrundla
gen, die in der klassischen Entwicklungstheorie als ,floors' bezeichnet

werden. Die Gleichberechtigung mit anderen Gemeinschaften führt

zur Ableitung von ,ceilings', die vor allem von den Industrienationen

Einschränkungen fordern. Ein Vorbild für die Erarbeitung von Aspek
ten dieses Kriteriums liefert das Konzept des Umweltraumes.^^ Vor al-

21 M. KALINOWSKI: Zukunfts- und Ganzweltverträglichkeit.
22 Vgl. W. BENDER: Bewertung von Gentechnik.
23 Friends of Barth: Actionplan .Sustainable Netherlands*; BUND / Misereor (Hg.): Zu
kunftsfähiges Deutschland.
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lern durch Effizienz und Suffizienz ist eine starke Reduzierung des
Ressourcenverbrauchs möglich.^'^ Das dritte Oberkriterium fordert in
Anlehnung an Vorstellungen aus den Diskussionen um Angepaßte
Technologie (appropriate technology) die Autonomie einzelner Gesell
schaften und ist vorrangig auf Selbstversorgung und Selbstbestim

mung ausgerichtet. Damit ist eine Tendenz zur Dezentralisierung und
möglicherweise auch der Abschied von zentralen Steuerungsinstanzen
verbunden. Auch die neueren Konzepte um Bioregionalismus spiegeln

sich hier wieder. Im vierten Oberkriterium geht es auch um die Auto

nomie, jedoch bezüglich der Entsorgung. Dieser Punkt ist bisher kaum
beachtet worden. Das fünfte Oberkriterium fragt nach der Friedens

verträglichkeit und globalen Sicherheit. Das letzte Oberkriterium

sorgt für ein gutes Erbe. Es spiegelt vor allem den Aspekt der Langle

bigkeit und Dauerhaftigkeit wieder und kann von den Arbeiten zu vor
sorgendem Wirtschaften profitieren.^^

1. Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse und Verbesserung der
Lebensqualität in anderen dia- und synchronen Gemeinschaften (Defi

nition von ,floors'):

• Ernährung für alle Menschen

• Gesundheit, Vermeidung von Risiken für die körperliche Unver

sehrtheit

Wohnung und Land

• Möglichkeit, den eigenen Lebensunterhalt in produktiver Weise zu

verdienen, soziale Grundsicherung

• Grundlagen erhalten für Energiegewinnung (Ressourcen und Tech

nologien)

• Ausbildung, Erhalt von Weisheiten verschiedener Kulturen und Re

ligionen

• Individuelle Freiheit und Möglichkeiten zur Entwicklung der eige
nen Persönlichkeit

• Entdeckung und Befriedigung nicht-materialistischer menschlicher

Bedürfnisse (Liebe, Freude, Arbeit, Schönheit, Spiritualität)

24 E. U. V. WEIZSÄCKER et al.: Faktor 4.
25 Chr. BUSCH-LÜTY / M. JOCHIMSEN / U. KNOBLOCH / 1. SEIDE (Hg.): Vorsorgendes
Wirtschaften (1994).
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2. Gleichberechtigung anderer dia- und synchroner Gemeinschaften

(Ableitung von ,ceilings'):

• Theoretische Übertragbarkeit des Lebensstils auf alle Menschen
auch in der Zukunft (Begründung für Suffizienzforderung)

• Gleichen Zugang zu natürlichen Ressourcen gewährleisten (Be
gründung für Diskontierung von nicht-emeuerbaren Ressourcen)

• Effiziente Nutzung und Rezyklierung von nicht-regenerierbaren
Ressourcen, so daß die Verbrauchsrate nicht höher liegt als die
Rate, in der die Ressource ersetzbar oder überflüssig wird.

• Konsum der regenerierbaren Ressourcen mit einer Rate, die nicht

deren Regenerierung übersteigt

• Freie Wirtschaft

• Zahlen vergleichbarer Löhne für Beschäftigte in verschiedenen
Ländern

3. Autonomie (self-reliance) innerhalb der eigenen Gemeinschaft zur
Prävention nicht bekannter negativer Folgen auf andere sowie Auto

nomieerhaltung und -entfaltung in anderen Gemeinschaften

• Selbstbestimmung

• Selbstversorgung, Gebrauch lokaler Ressourcen, Fähigkeiten und
Traditionen

• Selbstschutz

• Konvivialität^®, Anpassung an natürliche Rhythmen
• Geringe Abhängigkeit von Transport und Mobilität

• Emanzipation von Wissenschaft und Technik und ihren negativen
Folgen

• ...

4. Selbsttragen von Kosten und negativen Folgen innerhalb der eige
nen Gemeinschaft, abgesehen von herrschaftsfrei und gleichberechtigt
vereinbarten Tauschgeschäften

• Intemalisierung von Kosten, die außerhalb der eigenen Gemein
schaft anfallen; diese sind nicht deckungsgleich mit den ,exter-
nen' Kosten, welche die volkswirtschaftlichen Reparaturkosten
beziffern

26 1. ILLICH: Selbstbegrenzung (1975).
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1 Vermeiden von tiefgreifenden Veränderungen in der Natur (z. B.

keine drastischen Klimaänderungen, Erhalt der Artenvielfalt)

• Keine Generierung von nicht-beseitigbaren und langlebigen gefähr

lichen Abfällen (z. B. radioaktive Abfälle)

• Keine Emission von toxischen Stoffen, die eine Neigung zur Per-

sistenz und Akkumulation haben

• Kontrolle von Umweltverschmutzung und -Schädigung, so daß kei

ne Gesundheits- oder Umweltgefährdungen an andere Gemein

schaften vererbt bzw. exportiert werden

• Freisetzung gentechnisch modifizierter Organismen mit äußerster

Zurückhaltung und strenger Prüfung der Verträglichkeiten

• ...

5. Friedliche Beziehungen mit anderen Gemeinschaften, Globale Si

cherheit

• Partizipation aller betroffenen Personen im Entscheidungsprozeß

auch über die Grenzen der eigenen Gemeinschaft hinaus, Advo

katen für zukünftige Generationen

• Demokratische Wege der Entscheidungsfindung

• Friedliche Konfliktlösung, Abschaffung der Institution Krieg sowie

aller Waffen und Voraussetzungen zum Waffenbau (z. B. keine

Plutoniumnutzung)

• Partnerschaft statt autoritärer Hierarchie

• Kooperation statt Wettbewerb

• ...

6. Dauerhaftigkeit und Anpassungsfähigkeit weitergeben

• Langlebigkeit von Produkten, hohe Wiedergebrauchsrate und ho

her Rezyklierungsanteil, einfache Wartung

• Flexibilität and Adaptivität, um Stabilität des Systems gegen Ände
rung von externen Bedingungen zu sichern (Widerstandsfähig
keit)

• Einfache Adaptivität, um das System den durch Lernprozessen und
Innovationen geänderten Anforderungen und Bedürfnissen an

passen zu können

• Keine irreversiblen Schäden und nicht-korrigierbare Mängel (Feh
lerfreundlichkeit)

Kriterien der Ganzwelt— und Zukunftsorientierung 397

l Vermeiden von tiefgreifenden Veränderungen in der Natur (z. B.

keine drastischen Klimaänderungen, Erhalt der Artenvielfalt)

o Keine Generierung von nicht-beseitigbaren und langlebigen gefähr-
lichen Abfällen (z. B. radioaktive Abfälle)

o Keine Emission von toxischen Stoffen, die eine Neigung zur Per-
sistenz und Akkumulation haben

o Kontrolle von Umweltverschmutzung und —schädigung, so daß keiu

ne Gesundheits- oder Umweltgefährdungen an andere Gemein-
schaften vererbt bzw. exportiert werden

o Freisetzung gentechnisch modifizierter Organismen mit äußerster
Zurückhaltung und strenger Prüfung der Verträglichkeiten

5. Friedliche Beziehungen mit anderen Gemeinschaften, Globale Si-

cherheit

o Partizipation aller betroffenen Personen im Entscheidungsprozeß
auch über die Grenzen der eigenen Gemeinschaft hinaus, Advo—
katen für zukünftige Generationen

o Demokratische Wege der Entscheidungsfindung
o Friedliche Konþiktlösung, Abschaffung der Institution Krieg sowie

aller Waffen und Voraussetzungen zum Waffenbau (z. B. keine
Plutoniumnutzung)

o Partnerschaft statt autoritärer Hierarchie
o Kooperation statt Wettbewerb

6. Dauerhaftigkeit und Anpassungsfähigkeit weitergeben

o Langlebigkeit von Produkten, hohe Wiedergebrauchsrate und ho-
her Rezyklierungsanteil, einfache Wartung

o Flexibilität and Adaptivität, um Stabilität des Systems gegen Ändeu
rung von externen Bedingungen zu sichern (Widerstandsfähig-
keit)

o Einfache Adaptivität, um das System den durch Lernprozessen und
Innovationen geänderten Anforderungen und Bedürfnissen an-
passen zu können

. Keine irreversiblen Schäden und nicht—korrigierbare Mängel (Feh—
lerfreundlichkeit)



398 Martin B. Kalinowski

• Frühwam- und Rückkopplungsfähigkeit zur Sicherstellung der

rechtzeitigen Entdeckung ungewollter Entwicklungen

• Abstimmen der typischen Innovationszyklen mit den Verzögerungs

zeiten zur Realisierung und Abwehr von ungewollten Nebenfol

gen

• Offenhalten vieler Optionen zur Reproduktion und Verbesserung
der Lebensbedingungen durch Vielfalt; dabei ist zu berücksichti

gen, daß es Optionen gibt, die nach einem sorgfältigen und welt

weiten Ausbandlungsprozeß verworfen wurden, wie beispiels
weise Massenvernichtungswaffen

Die Strategien zur wirtschaftlichen und politischen Entwicklung zur

Erreichung dieser Ziele hängt von der Ausgangsposition der betreffen

den Länder ab. Die Differenzierung der Oberkriterien ist hier mit

Blick auf die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union

entwickelt worden.

Die Gesellschaft als Ganze soll diese Kriterien erfüllen. Einzelne

Maßnahmen, soziale Erfindungen oder Technologien sollen die Erfül

lung der Kriterien partiell direkt bewirken oder zumindest nicht deren
Erfüllbarkeit behindern.

4. Praktische Probleme bei der Realisierung von

Ganzwelt- und Zukunftsorientierung

Die Kriterien, welche die Rechte und Interessen von Menschen in der

Zukunft und in anderen Ländern berücksichtigen, sollen gewährlei
sten, daß überregionale oder weit in der Zukunft liegende kon
fliktträchtige Auswirkungen heutigen Handelns vermieden werden. Ei

ne schwerwiegende Begrenzung der Entwicklung und Anwendung der
artiger Kriterien besteht darin, daß die Rechte und Interessen der be

treffenden Menschen nur schwer oder gar nicht definitiv zu ermitteln

sind. Es stellt sich die Frage, wie die betroffenen Interessen vertreten

werden können.^^ Denkbar wäre es, für die entfernt betroffenen Men
schen Advokaten oder Ombudsleute sprechen zu lassen.^® Roland POS-
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NER^® schlägt die Einrichtung einer Zukunftskammer vor, die als Vor
schlag für die Revision der schweizerischen Bundesverfassung konkre
tisiert worden ist^°. Realisiert ist jedoch kein derartiger Vorschlag.
Mit dem bisher kaum gewagten Versuch, die Interessen von Men

schen in anderen Ländern und zukünftiger Generationen zu benennen

und zu verteidigen, entsteht ein neues Problem: Ist es eine Anmaßung,
daß wir diese Interessen definieren? Verbirgt sich dahinter ein Inter

essenimperialismus, der sich sowohl auf die globale Dimension als

auch auf die Zeitschiene ausdehnt? Die Definition der Interessen und

Rechte anderer Gemeinschaften darf nicht in den Versuch münden,

die ganze Welt und die Zukunft zu kontrollieren. Dieser Problematik
müssen wir uns stellen. Sie darf aber nicht als Argument mißbraucht

werden, die Interessen anderer Gemeinschaften weiterhin so Undefi

niert zu lassen, daß wenig Konkretes benannt ist, was wir emsthaft
berücksichtigen müssen. Üblich ist, zumindest anzunehmen, daß ande
re Gemeinschaften dieselben Interessen haben, wie unsere.

Es ist fraglich, ob sich die heute in unserem Land lebende Generati
on überhaupt auf einen angemessenen Standard von Rechten anderer
Gemeinschaften einigen kann. Skepsis ist angesichts der oben darge

stellten Diskussionslage um eine ,zukunftsfähige Gesellschaft' ange

bracht. Der hier vorgeschlagene normative Ansatz spiegelt nicht die

Mehrheitsmeinung wider und muß sich gegen viele Einzelinteressen

der heute und hier lebenden Menschen in einem öffentlichen Diskurs

erst durchsetzen.

Lassen wir uns endlich ein auf eine Diskussion über die Rechte von

Menschen in anderen Gemeinschaften, dann begegnen wir einer Reihe

theoretischer Probleme der Ethik, die mit Fragen der Diskontiemng

von Risiken und Kosten über Zeit und Raum, mit Ungewißheit, Pro

gnoseunsicherheit, Unbeweisbarkeit von Kausalitäten usw. zu tun ha-
ben.^^

27 M. KALINOWSKI: Zukunfts- und Ganzweltverträglichkeit.
28 P. SALADIN/ Chr. A. ZENGER: Rechte künftiger Generationen (1988).
29 R. POSNER: Das Drei-Kammer-System (1990).
30 Gruppe von Flüh: Ein Zukunftsrat als Dritte Parlamentskammer (1996).
31 Vgl. beispielsweise D. BIRNBACHER: Verantwortung für zukünftige Generationen

(1988); C. F. GETHMANN / M. KLOEPFER / H. G. NUTZINGER: Langzeitverantwortung
im Umweltstaat (1993).
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In diesem Sinne darf die obige Kriterienliste nur als eine Skizze ver

standen werden, die eine Idee davon vermitteln soll, welche Fragen

durch die Forderung nach Ganzwelt- und Zukunftsorientierung aufge
worfen werden. Tatsächlich zeigt dieser Kriterienentwurf mehr Wi

dersprüche und offene Fragen auf als er klären kann.
Noch schwieriger als die Konkretisierung und diskursive Aushand

lung der Kriterien der Ganzwelt- und Zukunftsorientierung dürfte die
rechtsverbindliche Festschreibung der Rechte zukünftiger Generatio

nen und von Menschen in anderen Ländern sein. Gerade dies ist aber

dringend erforderlich, um die Umsetzung der Kriterien mit dem not
wendigen Nachdruck zu versehen.

Als naheliegender erster Schritt sind derartige Rechte aus dem nor
mativen Rahmen der geltenden Gesetze, insbesondere dem Grundge

setz, abzuleiten. Schon dabei stoßen wir auf das Problem, daß die

Grundrechte vor allem individuelle Freiheitsrechte sind. Schwieriger

ist es, die Menschenrechte oder soziale Grundrechte wie das Recht auf

Arbeit zu schützen. Als nächster Schritt kann eine entsprechende Kor

rektur der Verfassung ins Auge gefaßt werden. Beispielsweise ist der
Umweltschutz immer noch nicht im Grundgesetz verankert, auch

wenn er als Staatsziel betrachtet wird. Ansätze für seine rechtliche

Verankerung sind immerhin in der Umweltschutzgesetzgebung zu fin
den.

Aus dem hier Gesagten kann die Schlußfolgerung gezogen werden,
daß noch viel zu tun ist. Ein ganzes Programm für Forschung und öf
fentlichen Diskurs ist hiermit abgesteckt.^^

Zusammenfassung Summary
KALINOWSKI, Martin B.: Kriterien der KALINOWSKI, Martin B.: Criteria of
Ganzwelt- und Zukunftsorientierung, whole world and future orientation,
ETHICA; 5 (1997) 4, 383 - 402 ETHICA; 5 (1997) 4, 383 - 402

Mit den Kriterien der Ganz weit- und By defining the criteria of „whole world
Zukunftsorientierung soll das Ziel von and future orientation" the goal of
Sustainable Development radikal aus der sustainable development is to he radically
Perspektive der betroffenen Menschen in expressed from the perspective of the
anderen Ländern und in zukünftigen Ge- people affected in other countries and of
nerationen formuliert werden. Mit diesen future generations. By applying these
Kriterien soll der Schutz der Rechte und criteria the protection of rights and
Interessen zukünftiger Generationen interests of future generations (diachron-

32 Für anregende Rückmeldungen zum Manuskript möchte ich besonders Wolfgang
Bender und Weert Canzler danken.
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(diachronische Rechte) bzw. von Men- ic rights) as well as of people in other
sehen in anderen Gemeinschaften (syn- communities (synchronic rights) is hoped
chronische Rechte) überprüft werden to become accessible to control.
können. Starting from a critical reflection about
Ausgehend von einer kritischen Betrach- the discussion on sustainable develop-
tung der Diskussionen um Nachhaltige ment, the criteria of „whole world and
Entwicklung werden die Kriterien der future orientation" are substantiated and
Ganzwelt- und Zukunftsorientierung be- put in concrete terms. Eventually, prac-
gründet und konkretisiert, bevor prakti- tical problems of realization are pointed
sehe Probleme ihrer Realisierung be- out.
nannt werden.

Nachhaltige Entwicklung Sustainable Development
Rechte zukünftiger Generationen Rights of future generations
Verteilungsgerechtigkeit, globale/intergenera- Distribution justice, global /

tionale /inter-generational

Literatur

BENDER, Wolfgang: Bewertung von Gentechnik - Ethische Urteilsbildung ange
sichts einer modernen Technologie. - IANUS-2/1994.

BENDER, W. / PLATZER, K. / SINEMUS, K.: Zur Urteilsbildung im Bereich Gen
technik. Die Flavr Savr-Tomate. In: ETHICA; 3 (1995) 3, 293 - 303.

BIRNBACHER, Dieter: Verantwortung für zukünftige Generationen. - Stuttgart:
Reclam, 1988.

BOSSEL, Hartmut: Orientors of Nonroutine Behavior. In: H. BOSSEL (Hg.): Con-
cepts and Tools of Computer-Assisted Policy Analysis. Vol. 1. - Basel: Birkhäuser,
1977, S. 227 - 265.

BOSSEL, H.: Bürgerinitiativen entwerfen die Zukunft. - Frankfurt: Fischer, 1978.

BUND / Misereor (Hg.): Zukunftsfähiges Deutschland. Ein Beitrag zu einer global
nachhaltigen Entwicklung. - Basel: Birkhäuser, 1996.

BURMEISTER, Klaus / CANZLER, Weert / KALINOWSKI, Martin (Hg.): Zukunfts
fähige Gesellschaft. Demokratische Entscheidungen für eine dauerhaft tragfähige
Gesellschaft. Beiträge zur Demokratisierung von unten. Bd. 9. - Bonn: Stiftung
Mitarbeit, 1996.

BUSCH-LÜTY, Christiane / JOCHIMSEN, Maren / KNOBLOCH, Ulrike / SEIDL, Ir-
mi (Hg.): Vorsorgendes Wirtschaften. Frauen auf dem Weg zu einer Ökonomie der
Nachhaltigkeit. Sonderheft Nr. 6 der Politischen Ökonomie, 1994.
Friends of the Earth: Actionplan „Sustainable Netherlands". - Amsterdam, 1992.

DALY, Herman E.: To ward some Operational Principles of Sustainable Develop
ment. In: Ecological Economics; 2 (1990), 1 -6.

FELBER, Bettina: Kriteriensystem ,Nachhaltige Entwicklung' - Materialsammlung.
Arbeitsbericht des Wissenschaftlichen Zentrums für Umweltsystemforschung Kas
sel, 1994.

GETHMANN, Carl Friedrich / KLOEPFER, Michael / NUTZINGER, Hans G.: Lang
zeitverantwortung im Umweltstaat. - Bonn: Economica Verlag, 1993.

GORE, AI: Wege zum Gleichgewicht. - Frankfurt: S. Fischer, 1992.
Gruppe von Flüh: Klein, A.; M. Kalinowski; M. Keppler; K. Kreuzer; R. Oberfeld;

Kriterien der Ganzwelt- und Zukunftsorientierung

(diachronische Rechte) bzw. von Men-
schen in anderen Gemeinschaften (syn—
chronische Rechte) überprüft werden
können.
Ausgehend von einer kritischen Betrach—
tung der Diskussionen um Nachhaltige
Entwicklung werden die Kriterien der
Ganzwelt— und Zukunftsorientierung be—
gründet und konkretisiert, bevor prakti-
sche Probleme ihrer Realisierung be-
nannt werden.

Nachhaltige Entwicklung
Rechte zukünftiger Generationen
Verteilungsgerechtigkeit, globale/intergenera-

tionale

401

ic rights) as well as of people in other
communities (synchronic rights) is hoped
to become accessible to control.
Starting from a critical reflection about
the discussion on sustainable develop-
ment, the criteria of „whole world and
future orientation“ are substantiated and
put in concrete terms. Eventually, prac-
tical problems of realization are pointed
out.

Sustainable Development
Rights of future generations
Distribution justiee, global /

/inter—generational

Literatur

BENDER, Wolfgang: Bewertung von Gentechnik — Ethische Urteilsbildung ange-
sichts einer modernen Technologie. — IANUS—2/1994.

BENDER, W. / PLATZER, K. / SINEMUS, K.: Zur Urteilsbildung im Bereich Gen-
technik. Die Flavr Savr—Tomate. In: ETHICA; 3 (1995) 3, 293 — 303.

BIRNBACHER, Dieter: Verantwortung für zukünftige Generationen. — Stuttgart:
Reclam, 1988.

BOSSEL, Hartmut: Orientors of Nonroutine Behavior. In: H. BOSSEL (Hg.): Con-
cepts and Tools of Computer-Assisted Policy Analysis. V01. 1. — Basel: Birkhäuser,
1977, S. 227 — 265.

BOSSEL, H.: Bürgerinitiativen entwerfen die Zukunft. — Frankfurt: Fischer, 1978.

BUND / Misereor (Hg.): Zukunftsfähiges Deutschland. Ein Beitrag zu einer global
nachhaltigen Entwicklung. — Basel: Birkhäuser, 1996.

BURMEISTER, Klaus / CANZLER, Weert / KALINOWSKI, Martin (Hg.): Zukunfts-
fähige Gesellschaft. Demokratische Entscheidungen für eine dauerhaft tragfähige
Gesellschaft. Beiträge zur Demokratisierung von unten. Bd. 9. — Bonn: Stiftung
Mitarbeit, 1996.

BUSCH-LÜTY, Christiane / JOCHIMSEN Maren / KNOBLOCH, Ulrike / SEIDL, Ir-
mi (Hg. ): Vorsorgendes Wirtschaften. Frauen auf dem Weg zu einer Ökonomie der
Nachhaltigkeit. Sonderheft Nr. 6 der Politischen Ökonomie, 1994.

Friends of the Earth: Actionplan „Sustainable Netherlands“. — Amsterdam, 1992.

DALY, Herman E.: Toward some Operational Principles of Sustainable Develop-
ment. In: Ecological Economics; 2 (1990), 1 — 6

FELBER, Bettina: Kriteriensystem ‚Nachhaltige Entwicklung‘ — Materialsammlung.

Arbeitsbericht des Wissenschaftlichen Zentrums für Umweltsystemforschung Kas-
sel, 1994.

GETHMANN, Carl Friedrich / KLOEPFER, Michael / NUTZINGER, Hans G.: Lang-
zeitverantwortung im Umweltstaat. — Bonn: Economica Verlag, 1993.

GORE, A1: Wege zum Gleichgewicht. — Frankfurt: S. Fischer, 1992.

Gruppe von Flüh: Klein, A.; M. Kalinowski; M. Keppler; K. Kreuzer; R. Oberfeld;



402 Martin B. Kalinowskl

A. und H. Padrutt; R. Posner, T. Reichmuth-, A. Sirmoglu; H.-P. Studer; Carlo Zanon
(kursiv: die Hauptverfasser und Hauptverfasserinnen der Skizze): Ein Zukunftsrat
als Dritte Parlamentskammer. Das Modell von Flüh. Forum für verantwortbare An

wendung der Wissenschaft, Flüh im Februar 1996. Voller Wortlaut abgedimckt in:
Zukünfte Nr. 16, 1996.

HARBORTH, Hans-Jürgen: Dauerhafte Entwicklung statt globaler Selbstzer
störung. Eine Einführung in das Konzept des „Sustainable Development" -Berlin:
Edition Sigma, 1991.

HARBORTH, H.-J.: Was heißt ,Sustainable Development'? In: K. BURMEI
STER/W. CANZLER/M. KALINOWSKI: Zukunftsfähige Gesellschaft. - Bonn:
Stiftung Mitarbeit, 1996, S. 28 - 34.

HAUFF, Volker (Hg.): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht. -
Greven, 1987.

ILLICH, Ivan: Selbstbegrenzung. Eine politische Kritik der Technik. - Reinbek:
Rowohlt, 1975.

KALINOWSKI, M.: Zukunfts- und Ganzweltverträglichkeit. Versuche zur Einbezie
hung der Interessen zeitlich und räumlich weit entfernt Betroffener in die Technik
folgen-Abschätzung am Beispiel der Kerntechnik. Schriftenreihe der Gesellschaft
für Technikfolgen-Abschätzung Nr. 9/1992. - Berlin, 1992. 46 Seiten.

KALINOWSKI, M.: Über den engen Horizont hinaus. Versuche zur Einbeziehung
der Interessen zeitlich und räumlich weit entfernt Betroffener in die Technikfol
gen-Abschätzung. In: Wechselwirkung Nr.60, April 1993, 11 - 14.

KALINOWSKI, M. (Hg.): Die Rolle von Technikfolgen-Abschätzung für Nachhalti
ge Entwicklung. Schwerpunktheft der TA-Rundschau, Heft 2/1994.

MÜLLER-REISSMANN, Karl F.: Versuch eines ganzheitlichen Fortschrittsbegrif
fes. In: K. BURMEISTER/W. CANZLER/M. KALINOWSKI: Zukunftsfähige Ge
sellschaft. — Bonn: Stiftung Mitarbeit, 1996, S. 35 — 46.

PAULA, Michael / SCHWARZ, Hans-Günther / WAGNER, Erich (Hg.): Angepaßte
Technologie. Ein neuer Umgang mit Technik. - Wien: Grat-Buch, 1988.

POSNER, Roland: Das Drei-Kammer-System: Ein Weg zur demokratischen Organi
sation von kollektivem Wissen und Gewissen über Jahrtausende. In: Ders. (Hg.):
Warnungen an die ferne Zukunft. - München: Raben Verlag, 1990.

RAWLS, John: Eine Theorie der Gerechtigkeit. - Frankfurt, 1972.

RENN, Ortwin: Das Projekt zur Nachhaltigen Entwicklung an der Akademie für
Technikfolgenabschätzung in Baden Württemberg. In: TA-Rundschau Heft; 2
(1994), 25 - 28.

SABET, Hafez: Die Schuld des Nordens. - Frankfurt: Horizonte, 1992.

SALADIN, Peter / ZENGER, Christoph A.: Rechte künftiger Generationen. - Basel;
Frankfurt: Heibig und Lichtenhahn Verlag, 1988.

SIMON, Karl-Heinz / FELBER, Bettina: Kriterien für Nachhaltige Entwicklung. In:
TA-Rundschau Heft; 2 (1994), 7 - 11.

WEIZSÄCKER, Emst Ulrich v./LOVINS, Amory B. / LOVINS, L. Hunter: Faktor 4.
Doppelter Wohlstand - halbierter Naturverbrauch. - München: Droemer Knaur,
1995.

Dipl.-Phys. Dr. Martin Kalinowskl, lANUS, TU Darmstadt,
Hochschulstr. 10, D-64289 Darmstadt

402 Martin B. Kalinowski

A. und H. Padrutt; R. Posner; T. Reichmuth; A. Sirmoglu; H.-P. Studer; Carlo Zanon
(kursiv: die Hauptverfasser und Hauptverfasserinnen der Skizze): Ein Zukunftsrat
als Dritte Parlamentskammer. Das Modell von Flüh. Forum für verantwortbare An—
wendung der Wissenschaft, Flüh im Februar 1996. Voller Wortlaut abgedruckt in:
Zukünfte Nr. 16, 1996.

HARBORTH, Hans-Jürgen: Dauerhafte Entwicklung statt globaler Selbstzer-
störung. Eine Einführung in das Konzept des „Sustainable Development“ —Berlin:
Edition Sigma, 1991.

HARBORTH, H.-I.: Was heißt ,Sustainable Development‘? In: K. BURMEI-
STER/W. CANZLER/M. KALINOWSKI: Zukunftsfähige Gesellschaft. — Bonn:
Stiftung Mitarbeit, 1996, S. 28 — 34.

HAUFF, Volker (Hg.): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht. -
Greven, 1987.

ILLICH, Ivan: Selbstbegrenzung. Eine politische Kritik der Technik. - Reinbek:
Rowohlt, 1975.

KALINOWSKI, M.: Zukunfts- und Ganzweltverträglichkeit. Versuche zur Einbezie-
hung der Interessen zeitlich und räumlich weit entfernt Betroffener in die Technik-
folgen-Abschätzung am Beispiel der Kerntechnik. Schriftenreihe der Gesellschaft
für Technikfolgen-Abschätzung Nr. 9/1992. — Berlin, 1992. 46 Seiten.

KALINOWSKI, M.: Über den engen Horizont hinaus. Versuche zur Einbeziehung
der Interessen zeitlich und räumlich weit entfernt Betroffener in die Technikfol-
gen—Abschätzung. In: Wechselwirkung Nr. 60, April 1993,11 — 14.

KALINOWSKI, M. (Hg.): Die Rolle von Technikfolgen-A—bschätzung für Nachhalti-
ge Entwicklung. Schwerpunktheft der TA-Rundschau, Heft 2/1994.
MÜLLER-REISSMANN, Karl F.: Versuch eines ganzheitlichen Fortschrittsbegrif—
fes. In: K. BURMEISTER/ W. CANZLER/ M. KALINOWSKI: Zukunftsfähige Ge-
sellschaft. — Bonn: Stiftung Mitarbeit, 1996, S. 35 — 46.

PAULA, Michael/ SCHWARZ, Hans-Günther/ WAGNER, Erich (Hg.): Angepaßte
Technologie. Ein neuer Umgang mit Technik. Wien: Grat-Buch, 1988. '

POSNER, Roland: Das Drei-Kammer—System: Ein Weg zur demokratischen Organi—
sation von kollektivem Wissen und Gewissen über Jahrtausende. In. Ders. (Hg.:)
Warnungen an die ferne Zukunft. — München: Raben Verlag, 1990.
RAWLS, John: Eine Theorie der Gerechtigkeit. — Frankfurt, 1972.
RENN, Ortwin: Das Projekt zur Nachhaltigen Entwicklung an der Akademie für
Technikfolgenabschätzung in Baden Württemberg. In: TA-Rundschau Heft; 2
(1994), 25 — 28.

SABET, Hafez: Die Schuld des Nordens. — Frankfurt: Horizonte, 1992.
SALADIN, Peter / ZENGER, Christoph A.: Rechte künftiger Generationen. — Basel;
Frankfurt: Helbig und Lichtenhahn Verlag, 1988.

SIMON, Karl-Heinz / FELBER, Bettina: Kriterien für Nachhaltige Entwicklung. In:
TA-Rundschau Heft; 2 (1994), 7 — 11.

WEIZSÄCKER, Ernst Ulrich v./LOVINS‚ Amory B. / LOVINS, L. Hunter: Faktor 4.
Doppelter Wohlstand — halbierter Naturverbrauch. — München: Droemer Knaur,
1995.

Dipl.-Phys. Dr. Martin Kalinowski, IANUS, TU Darmstadt,
Hochschulstr. 10, D-64289 Darmstadt



ETHICA; 5 (1997) 4, 403 - 406

DISKUSSIONSFORUM

REINHARD KOLAND

ZUR REKONSTRUKTION EINER KOGNITIVISTISCHEN ETHIK

Die Versuche, die Ethik mittels her
kömmlicher wissenschaftstheoreti

scher Methoden zu verwissenschaftli

chen, sind entweder naturalistisch
oder intuitionistisch. Der naturalisti

sche Reduktionismus ist ebenso unbe

friedigend und widersprüchlich wie
der non-kognitivistische Intuitionis
mus, der die Basisfrage nicht lösen
kann, das heißt die Frage, auf wel
chen allgemein gültigen Sätzen die
Ethik beruhe. In beiden meta-theore-

tischen Ansätzen wird der Emotivis-

mus dem Non-kognitivismus zugeord
net und damit die Möglichkeit einer
konsensfähigen emotiven Basis ausge
schlossen, da emotive Sätze weder

konsensfähig seien, noch irgendeinen
Erkenntniswert besäßen.

Der hier vertretene emotive Kogniti
vismus behauptet aber das Gegenteil:
die Möglichkeit eines Konsenses über
deskriptive, emotionale Sachverhalte
ist nicht auszuschließen, sofern man

sie als Beschreibungen innerer Zu
stände versteht. Die Fragwürdigkeit
von „äußeren" ontologischen Behaup
tungen und Basispostulaten läßt den

auf Exaktheits- und Diskursidealen

beruhenden Wissenschaftsbegriff in
neuem Licht erscheinen und „Wissen

schaft" infolgedessen eher als Spezi
alfall „innerer" Erkenntnis als umge
kehrt die Ethik als „unwissenschaft

lich" infolge des Fehlens äußerer Ge
genstände.

1. Was ist Erkenntnis?

Die Loslösung des Wissenschaftsbe
griffs von jeglichem letztgültigen on
tologischen Dogma bzw. von der Vor
stellung letzter Erklärungen und
Wirklichkeiten bedingt auch eine
Neudefinition des Erkenntnisbegriffs:
Nicht wie die Welt ist, sondern wie

wir uns vernünftig denkend und dem
gemäß handelnd in ihr erfolgreich
durchzusetzen vermögen, zeugt von

Erkenntnis. Damit wird „Wissen

schaft" anstelle von Wahrheitssuche

zur Suche nach geeigneten Theorien,
mit deren Hilfe kognitive Systeme in
der Natur versuchen, ihre Interessen

durchzusetzen. Diesem Interesse

steht eine Realität gegenüber, die als
Gesamtheit jener Bedingungen ver
standen werden muß, die ein han

delndes Wesen nötigen, in einer be
stimmten Weise zu handeln oder sein

Handeln im eigenen Interesse zu än
dern.

Die dem menschlichen Handeln im

bewußten zweckorientierten Sinn zu

grunde liegende Emotionalität ent
spricht uralten phylogenetischen Er
kenntnisformen, wie sie schon bei
Einzellern anzutreffen sind. Ohne

diese angeborenen Froblemlöser im
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Sinne von Konrad LORENZ wäre eine

erfolgreiche Selbstbehauptung in der
Evolution unvorstellbar. Beim Men

schen sind es die emotiven Kategori
en, nämlich Angst, Schmerz, Wohlbe
finden und Hoffnung, die als hand
lungsrelevante Erkenntnisformen zu
verstehen und aus der jeweiligen Ge
samtsituation eines Organismus oder
einer Gesellschaft zu erklären sind.

Sie lösen beim Menschen rationale

und kulturbedingte Entscheidungs-
prozesse aus, die den Problemlö
sungsvorgang im Vergleich zur Logik
der Evolution millionenfach verkür

zen. Die aus der Emotionalität eines

individuellen oder sozialen Problems

erwachsende Rationalität äußert sich

im Werturteil, dessen Rationalität ge

rade in der philosophischen Literatur
stets bezweifelt wurde.

2. Die Logik des Werturteils

Wegen seiner Handlungsrelevanz er
weist sich das Werturteil als theoreti

sche Leistung, welche ebenso wie jede
wissenschaftliche Theorie ein Bewäh

rungsdatum hat. Es ist daher richtig
oder falsch, je nachdem ob sich ein
impliziter, aus der Theorie logisch
folgernder Zweck erfüllt oder nicht.
In der Praxis trifft man aber auch

häufig auf Wertstrategien, deren Er
füllungsdatum in femer Zukunft liegt
(z. B. Werte der Lebensführung) oder
in einem gedachten Jenseits (z. B. re
ligiöse Werte). So irrational manche
Lebensformen und Handlungen auch

oft zu sein scheinen, ihr eigentlicher
Zweck ist meist ein ganz anderer.

Je nach ihrem Bewährungsgrad errei
chen Werte manchmal einen so ho

hen Status gesellschaftlicher Akzep
tanz, daß sie zum Bestandteil einer

kollektiven Wissenstradition werden

und ihr wissenschaftlicher Wert

außer Streit gestellt werden kann.
Manche verbleiben im Bereich priva
ter, familiärer Tradition oder werden

zum festen Bestandteil persönlicher
Lebensführung. Mit ihrem Überzeu
gungsgrad ist auch das Problem der
Toleranz verknüpft, das dann beson
ders virulent wird, wenn persönliche
Anteilnahme eine Intervention in

fremde Angelegenheiten erzwingt
(Nicht-Wollen Können). Auch hier
spielt die Erkenntnis der Situation, in
der sich ein anderer Mensch befindet,

eine tragende Rolle.

Die Erfüllung einer Handlungsstrate
gie, deren zentrale Elemente Wert
vorstellungen und die Vorstellung
von regelmäßigen kausalen Abläufen
in der Natur sind, wird wiederum ge
mischt rational-emotiv erlebt. Der ko

gnitiven Komponente der Erfolgser
kenntnis steht die emotionale Kompo
nente in der Form von „Lust" (Freu
de, Befriedigung etc.) zur Seite. Das
kognitivistische Verständnis von Lust
führt nicht nur den Hedonismus ad

absurdum, sondern auch jeden Prag
matismus und Utilitarismus, der

„Lust" und „Glück" als Zweck an sich

versteht. Ihre Ontologisierung ist ein
ebensolches Mißverständnis wie die

des „Willens" und dessen angeblicher
„Freiheit". Das Glück ist nicht Zweck

der Natur, sondern es ist ein Mittel

zum Zweck.

3. Normentheorie

Der theoretische Charakter des Wert

urteils im Interesse individueller Ra

tionalität findet seine Entsprechung
in der Norm, welche die Interessen

sozialer Systeme formuliert. Auch
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